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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden)

VERORDNUNGEN

VERORDNUNG (EG) Nr. 408/2008 DER KOMMISSION

vom 8. Mai 2008

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 der Kommis-
sion vom 21. Dezember 2007 mit Durchführungsbestimmun-
gen zu den Verordnungen (EG) Nr. 2200/96, (EG) Nr. 2201/96
und (EG) Nr. 1182/2007 des Rates im Sektor Obst und
Gemüse (1), insbesondere auf Artikel 138 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der Kom-
mission festzulegenden, zur Bestimmung der pauschalen
Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien sind in der
Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 für die in ihrem An-
hang angeführten Erzeugnisse und Zeiträume festgelegt.

(2) In Anwendung der genannten Kriterien sind die im
Anhang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 138 der Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 ge-
nannten pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang
zur vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 9. Mai 2008 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 8. Mai 2008

Für die Kommission
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung

DE9.5.2008 Amtsblatt der Europäischen Union L 125/1

(1) ABl. L 350 vom 31.12.2007, S. 1.



ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 8. Mai 2008 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die
Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler Einfuhrpreis

0702 00 00 MA 59,5
TN 102,3
TR 102,4
ZZ 88,1

0707 00 05 MK 34,5
TR 152,4
ZZ 93,5

0709 90 70 TR 135,5
ZZ 135,5

0805 10 20 EG 46,6
IL 57,7
MA 51,6
TN 52,0
TR 65,0
US 49,8
ZZ 53,8

0805 50 10 AR 107,8
IL 134,7
TR 131,9
US 129,7
ZA 141,8
ZZ 129,2

0808 10 80 AR 91,7
BR 86,2
CA 92,0
CL 91,0
CN 98,3
MK 57,9
NZ 111,7
US 111,4
UY 76,8
ZA 77,8
ZZ 89,5

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1833/2006 der Kommission (ABl. L 354 vom 14.12.2006, S. 19). Der Code
„ZZ“ steht für „Verschiedenes“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 409/2008 DER KOMMISSION

vom 8. Mai 2008

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Weißzucker und Rohzucker in unverändertem
Zustand

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 318/2006 des Rates vom
20. Februar 2006 über die gemeinsame Marktorganisation für
Zucker (1), insbesondere auf Artikel 33 Absatz 2 Unterabsatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach Artikel 32 der Verordnung (EG) Nr. 318/2006
kann der Unterschied zwischen den Preisen auf dem
Weltmarkt der in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b der
angeführten Verordnung genannten Erzeugnisse und den
Preisen dieser Erzeugnisse auf dem Gemeinschaftsmarkt
durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen wer-
den.

(2) Angesichts der derzeitigen Lage auf dem Zuckermarkt
sind in Übereinstimmung mit den Regeln und bestimm-
ten Kriterien gemäß den Artikeln 32 und 33 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 318/2006 Ausfuhrerstattungen festzu-
legen.

(3) Gemäß Artikel 33 Absatz 2 Unterabsatz 1 der Verord-
nung (EG) Nr. 318/2006 kann die Ausfuhrerstattung je
nach Zielbestimmung unterschiedlich festgesetzt werden,
wenn dies die Lage auf dem Weltmarkt oder die spezifi-
schen Anforderungen bestimmter Märkte erfordern.

(4) Erstattungen sind nur für Erzeugnisse zu gewähren, die in
der Gemeinschaft zum freien Verkehr zugelassen sind
und die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr.
318/2006 erfüllen.

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses
für Zucker —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Ausfuhrerstattungen gemäß Artikel 32 der Verordnung (EG) Nr.
318/2006 werden für die Erzeugnisse und die Beträge gemäß
dem Anhang dieser Verordnung gewährt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 9. Mai 2008 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 8. Mai 2008

Für die Kommission
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung

DE9.5.2008 Amtsblatt der Europäischen Union L 125/3

(1) ABl. L 58 vom 28.2.2006, S. 1. Verordnung zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 1260/2007 der Kommission (ABl. L 283
vom 27.10.2007, S. 1). Die Verordnung (EG) Nr. 318/2006 wird ab
1. Oktober 2008 durch die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 (ABl.
L 299 vom 16.11.2007, S. 1) ersetzt.



ANHANG

Ausfuhrerstattungen für Weißzucker und Rohzucker in unverändertem Zustand ab dem 9. Mai 2008

Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Erstattungsbetrag

1701 11 90 9100 S00 EUR/100 kg 25,19 (1)

1701 11 90 9910 S00 EUR/100 kg 26,54 (1)

1701 12 90 9100 S00 EUR/100 kg 25,19 (1)

1701 12 90 9910 S00 EUR/100 kg 26,54 (1)

1701 91 00 9000 S00 EUR/1 % Saccharose × 100 kg Reingewicht 0,2739

1701 99 10 9100 S00 EUR/100 kg 27,39

1701 99 10 9910 S00 EUR/100 kg 28,85

1701 99 10 9950 S00 EUR/100 kg 28,85

1701 99 90 9100 S00 EUR/1 % Saccharose × 100 kg Reingewicht 0,2739

NB: Die Bestimmungsländer sind wie folgt definiert:
S00 — alle anderen Bestimmungen mit Ausnahme der folgenden Bestimmungen:

a) Drittländer: Andorra, Liechtenstein, Heiliger Stuhl (Vatikanstadt), Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Serbien (*), Monte-
negro, Albanien und ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien;

b) Gebiete der EU-Mitgliedstaaten, die nicht zum Zollgebiet der Gemeinschaft gehören: die Färöer, Grönland, Helgoland,
Ceuta, Melilla, die Gemeinden Livigno und Campione d'Italia und die Landesteile der Republik Zypern, in denen die
Regierung der Republik Zypern keine tatsächliche Kontrolle ausübt;

c) europäische Hoheitsgebiete, deren auswärtige Beziehungen ein Mitgliedstaat wahrnimmt und die nicht zum Zollgebiet der
Gemeinschaft gehören: Gibraltar.

(*) Einschließlich des Kosovo im Sinne der Resolution 1244 des UN-Sicherheitsrats vom 10. Juni 1999.
(1) Dieser Betrag gilt für Rohzucker mit einem Rendementwert von 92 %. Wenn der Rendementwert des ausgeführten Rohzuckers von

92 % abweicht, wird der anwendbare Erstattungsbetrag für die jeweilige Ausfuhr mit einem Berichtigungskoeffizienten multipliziert, der
ermittelt wird, indem das gemäß Anhang I Abschnitt III Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 318/2006 berechnete Rendement des
ausgeführten Rohzuckers durch 92 geteilt wird.

DEL 125/4 Amtsblatt der Europäischen Union 9.5.2008



VERORDNUNG (EG) Nr. 410/2008 DER KOMMISSION

vom 8. Mai 2008

zur Festsetzung des Höchstbetrags der Ausfuhrerstattung für Weißzucker im Rahmen der
Dauerausschreibung nach der Verordnung (EG) Nr. 900/2007

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 318/2006 des Rates vom
20. Februar 2006 über die gemeinsame Marktorganisation für
Zucker (1), insbesondere auf Artikel 33 Absatz 2 Unterabsatz 2
und Unterabsatz 3 Buchstabe b,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 900/2007 der Kommis-
sion vom 27. Juli 2007 über eine Dauerausschreibung bis
zum Ende des Wirtschaftsjahres 2007/08 zur Festsetzung
von Erstattungen bei der Ausfuhr von Weißzucker (2)
werden Teilausschreibungen durchgeführt.

(2) Gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EG)
Nr. 900/2007 ist es nach Prüfung der für die am

8. Mai 2008 ablaufende Teilausschreibung eingegangenen
Angebote angebracht, den Höchstbetrag der Ausfuhrer-
stattung festzusetzen.

(3) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses
für Zucker —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die am 8. Mai 2008 ablaufende Teilausschreibung wird der
Höchstbetrag der Ausfuhrerstattung für das in Artikel 1 Absatz
1 der Verordnung (EG) Nr. 900/2007 genannte Erzeugnis auf
33,848 EUR/100 kg festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 9. Mai 2008 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 8. Mai 2008

Für die Kommission
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung

DE9.5.2008 Amtsblatt der Europäischen Union L 125/5

(1) ABl. L 58 vom 28.2.2006, S. 1. Verordnung zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 1260/2007 der Kommission (ABl. L 283
vom 27.10.2007, S. 1). Die Verordnung (EG) Nr. 318/2006 wird ab
1. Oktober 2008 durch die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 (ABl.
L 299 vom 16.11.2007, S. 1) ersetzt.

(2) ABl. L 196 vom 28.7.2007, S. 26. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 148/2008 der Kommission
(ABl. L 46 vom 21.2.2008, S. 9).



VERORDNUNG (EG) Nr. 411/2008 DER KOMMISSION

vom 8. Mai 2008

zur Festsetzung des Höchstbetrags der Ausfuhrerstattung für Weißzucker im Rahmen der
Dauerausschreibung nach der Verordnung (EG) Nr. 1060/2007

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 318/2006 des Rates vom
20. Februar 2006 über die gemeinsame Marktorganisation für
Zucker (1), insbesondere auf Artikel 33 Absatz 2 Unterabsatz 2
und Unterabsatz 3 Buchstabe b,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1060/2007 der Kom-
mission vom 14. September 2007 zur Eröffnung einer
Dauerausschreibung für den Wiederverkauf von Zucker
aus Beständen der belgischen, der tschechischen, der spa-
nischen, der irischen, der italienischen, der ungarischen,
der polnischen, der slowakischen und der schwedischen
Interventionsstelle für die Ausfuhr (2) werden Teilaus-
schreibungen durchgeführt.

(2) Gemäß Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EG)
Nr. 1060/2007 ist es nach Prüfung der für die am

7. Mai 2008 ablaufende Teilausschreibung eingegangenen
Angebote angebracht, den Höchstbetrag der Ausfuhrer-
stattung festzusetzen.

(3) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses
für Zucker —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die am 7. Mai 2008 ablaufende Teilausschreibung wird der
Höchstbetrag der Ausfuhrerstattung für das in Artikel 1 Absatz
1 der Verordnung (EG) Nr. 1060/2007 genannte Erzeugnis auf
414,08 EUR/t festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 9. Mai 2008 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 8. Mai 2008

Für die Kommission
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung

DEL 125/6 Amtsblatt der Europäischen Union 9.5.2008

(1) ABl. L 58 vom 28.2.2006, S. 1. Verordnung zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 1260/2007 der Kommission (ABl. L 283
vom 27.10.2007, S. 1). Die Verordnung (EG) Nr. 318/2006 wird ab
1. Oktober 2008 durch die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 (ABl.
L 299 vom 16.11.2007, S. 1) ersetzt.

(2) ABl. L 242 vom 15.9.2007, S. 8. Verordnung zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 148/2008 der Kommission (ABl. L 46 vom
21.2.2008, S. 9).



VERORDNUNG (EG) Nr. 412/2008 DER KOMMISSION

vom 8. Mai 2008

zur Eröffnung und Verwaltung eines Einfuhrzollkontingents für zur Verarbeitung bestimmtes
gefrorenes Rindfleisch

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1254/1999 des Rates vom
17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für Rind-
fleisch (1), insbesondere auf Artikel 32 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Liste CXL der Welthandelsorganisation ist die
Gemeinschaft verpflichtet, ein jährliches Einfuhrzollkon-
tingent in Höhe von 50 700 Tonnen für zur Verarbei-
tung bestimmtes gefrorenes Rindfleisch zu eröffnen. Im
Anschluss an die Verhandlungen, die zu dem Abkommen
in Form eines Briefwechsels zwischen der Europäischen
Gemeinschaft und Australien gemäß Artikel XXIV Absatz
6 und Artikel XXVIII des Allgemeinen Zoll- und Handels-
abkommens (GATT) 1994 über die Änderung der Zuge-
ständnisse in den Listen der Tschechischen Republik, der
Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik
Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn,
der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik
Slowenien und der Slowakischen Republik im Zuge des
Beitritts dieser Staaten zur Europäischen Union (2), geneh-
migt durch den Beschluss 2006/106/EG des Rates (3),
führten, hat sich die Gemeinschaft darüber hinaus ver-
pflichtet, in ihrer Liste der Zugeständnisse für das Zoll-
gebiet aller Mitgliedstaaten das entsprechende Einfuhr-
zollkontingent ab 1. Juli 2006 um 4 003 Tonnen zu
erhöhen.

(2) Für die alljährliche Eröffnung und Verwaltung dieses
Kontingents während des Zeitraums vom 1. Juli bis
zum 30. Juni des folgenden Jahres sind Durchführungs-
bestimmungen festzulegen.

(3) Die Einfuhr von gefrorenem Rindfleisch im Rahmen die-
ses Zollkontingents erfolgt unter Anwendung der Ein-
fuhrzölle und der Bedingungen von Anhang I Teil III
Anhang 7 laufende Nummer 12 der Verordnung
(EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom 23. Juli 1987 über
die zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie den
Gemeinsamen Zolltarif (4).

(4) Für Einfuhren in die Gemeinschaft im Rahmen des Zoll-
kontingents ist eine Einfuhrlizenz gemäß Artikel 29 Ab-
satz 1 Unterabsatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
1254/1999 erforderlich. Für die gemäß der vorliegenden
Verordnung erteilten Einfuhrlizenzen müssen unbescha-
det zusätzlicher Bedingungen, die in der vorliegenden
Verordnung vorgesehen sind, die Bestimmungen der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1291/2000 der Kommission vom
9. Juni 2000 über gemeinsame Durchführungsvorschrif-
ten für Einfuhr- und Ausfuhrlizenzen sowie Vorausfest-
setzungsbescheinigungen für landwirtschaftliche Erzeug-
nisse (5) und der Verordnung (EG) Nr. 382/2008 der
Kommission vom 21. April 2008 mit Durchführungsvor-
schriften für Einfuhr- und Ausfuhrlizenzen für Rind-
fleisch (6) gelten.

(5) In der Verordnung (EG) Nr. 1301/2006 der Kommission
vom 31. August 2006 mit gemeinsamen Regeln für die
Verwaltung von Einfuhrzollkontingenten für landwirt-
schaftliche Erzeugnisse im Rahmen einer Einfuhrlizenz-
regelung (7) sind insbesondere Durchführungsbestimmun-
gen betreffend die Anträge auf Einfuhrrechte, den Status
der Antragsteller und die Erteilung der Einfuhrlizenzen
festgelegt. Die Bestimmungen der genannten Verordnung
sollten unbeschadet zusätzlicher Bestimmungen der vor-
liegenden Verordnung für Einfuhrlizenzen gelten, die im
Rahmen der vorliegenden Verordnung erteilt werden.

(6) Zur Verwaltung dieses Einfuhrzollkontingents ist es an-
gebracht, gemäß Artikel 6 Absatz 3 der Verordnung (EG)
Nr. 1301/2006 zunächst Einfuhrrechte zuzuerkennen
und anschließend Einfuhrlizenzen zu erteilen. So stünde
es den Marktteilnehmern, die Einfuhrrechte erhalten ha-
ben, frei, während des Kontingentszeitraums unter Be-
rücksichtigung ihrer tatsächlichen Handelsströme zu ent-
scheiden, wann sie Einfuhrlizenzen beantragen wollen.
Die Lizenzen müssen nach der Zuteilung von Einfuhr-
rechten auf Basis der Anträge der in Betracht kommen-
den Verarbeiter erteilt werden können. Die Verordnung
(EG) Nr. 1301/2006 begrenzt die Geltungsdauer der Li-
zenzen in jedem Fall auf den letzten Tag des Einfuhr-
zollkontingentszeitraums.

(7) Zur Vermeidung von Spekulationsgeschäften ist der Zu-
gang zu dem Zollkontingent nur Verarbeitern zu gestat-
ten, die die Verarbeitung in einem zugelassenen Verarbei-
tungsbetrieb gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr.
853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 29. April 2004 mit spezifischen Hygienevorschrif-
ten für Lebensmittel tierischen Ursprungs (8) vornehmen.
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(8) Um Spekulationsgeschäften vorzubeugen, ist die Erteilung
von Einfuhrlizenzen für jeden Verarbeiter auf die Menge
zu beschränken, für die ihm Einfuhrrechte zugeteilt wor-
den sind. Aus demselben Grund muss bei Beantragung
der Einfuhrrechte eine Sicherheit geleistet werden. Die
Beantragung der den zugeteilten Rechten entsprechenden
Einfuhrlizenzen muss als Hauptpflicht gemäß der Verord-
nung (EWG) Nr. 2220/85 der Kommission vom 22. Juli
1985 mit gemeinsamen Durchführungsbestimmungen
zur Regelung der Sicherheiten für landwirtschaftliche Er-
zeugnisse (1) gelten.

(9) Die Verwaltung dieses Zollkontingents erfordert eine
strenge Überwachung der Einfuhren und eine wirksame
Kontrolle von Verwendung und Bestimmung des einge-
führten Fleisches. Die Verarbeitung sollte daher nur in
dem in der Einfuhrlizenz genannten Betrieb zulässig sein.

(10) Außerdem ist eine Sicherheit zu stellen, damit gewähr-
leistet ist, dass das eingeführte Fleisch entsprechend den
für das Zollkontingent geltenden Bestimmungen verwen-
det wird. Bei der Festsetzung des Betrags der Sicherheit
ist zu berücksichtigen, dass die Zollsätze für die inner-
halb und die außerhalb des Zollkontingents eingeführten
Mengen unterschiedlich hoch sind.

(11) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses
für Rindfleisch —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für den Zeitraum vom 1. Juli bis zum 30. Juni des folgenden
Jahres, nachstehend „Einfuhrzollkontingentszeitraum“ genannt,
wird unter den Bedingungen der vorliegenden Verordnung ein
Zollkontingent für die Einfuhr von 54 703 Tonnen (Schlacht-
körperäquivalent) zur Verarbeitung in der Gemeinschaft be-
stimmtem gefrorenem Rindfleisch der KN-Codes 0202 20 30,
0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 oder 0206 29 91, nach-
stehend „das Kontingent“ genannt, eröffnet.

Artikel 2

(1) „A-Erzeugnisse“ im Sinne dieser Verordnung sind Verar-
beitungserzeugnisse der KN-Codes 1602 10, 1602 50 31 oder
1602 50 95, die kein anderes Fleisch als Rindfleisch mit einem
Verhältnis Kollagen/Eiweiß von höchstens 0,45 und mindestens
20 % mageres Rindfleisch (ohne Schlachtnebenerzeugnisse und
Fett) enthalten, wobei Fleisch und Gelee mindestens 85 % des
Gesamtnettogewichts ausmachen müssen.

Als Kollagengehalt gilt der mit dem Faktor 8 multiplizierte Ge-
halt an Hydroxyprolin. Der Gehalt an Hydroxyprolin ist nach
dem ISO-Verfahren 3496-1994 zu bestimmen.

Der Gehalt an magerem Rindfleisch ohne Fett wird mit dem
Analyseverfahren gemäß dem Anhang der Verordnung (EWG)
Nr. 2429/86 der Kommission (2) bestimmt.

Zu den Schlachtnebenerzeugnissen gehören: der Kopf und Teile
davon (einschließlich Ohren), Füße, Schwänze, Herz, Euter, Le-
ber, Nieren, Bries (Thymusdrüse), Bauchspeicheldrüse, Hirn,
Lunge, Schlund, Nierenzapfen, Milz, Zunge, Hautfett, Rücken-
mark, essbare Häute, Geschlechtsorgane (Uterus, Ovarien und
Hoden), Schilddrüse und Hypophyse.

Das Erzeugnis ist einer Hitzebehandlung zu unterziehen, die
ausreicht, um das Eiweiß im Erzeugnis bis ins Innere zu koagu-
lieren, so dass dieses, wenn es an der dicksten Stelle durch-
schnitten wird, an der Schnittstelle keine Spuren einer rötlichen
Flüssigkeit aufweist.

(2) „B-Erzeugnisse“ im Sinne dieser Verordnung sind Verar-
beitungserzeugnisse aus Rindfleisch, jedoch andere als

a) die in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG)
Nr. 1254/1999 genannten Erzeugnisse bzw.

b) die Erzeugnisse gemäß Absatz 1 dieses Artikels.

Verarbeitungserzeugnisse des KN-Codes 0210 20 90, die so ge-
trocknet oder geräuchert wurden, dass Farbe und Konsistenz des
frischen Fleisches vollkommen verschwunden sind, und die ein
Verhältnis Wasser/Eiweiß von höchstens 3:2 aufweisen, gelten
jedoch als B-Erzeugnisse.

Artikel 3

(1) Die Gesamtmenge gemäß Artikel 1 wird wie folgt in zwei
Teilmengen aufgeteilt:

a) 43 000 Tonnen gefrorenes Rindfleisch zur Herstellung von
A-Erzeugnissen;

b) 11 703 Tonnen gefrorenes Rindfleisch zur Herstellung von
B-Erzeugnissen.
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(2) Das Kontingent trägt folgende laufende Nummern:

a) 09.4057 für die Menge gemäß Absatz 1 Buchstabe a,

b) 09.4058 für die Menge gemäß Absatz 1 Buchstabe b.

(3) Für gefrorenes Rindfleisch, das im Rahmen des Zollkon-
tingents eingeführt wird, sind die Einfuhrzollsätze in Anhang I
festgesetzt.

Artikel 4

(1) Das Kontingent wird so verwaltet, dass zunächst Einfuhr-
rechte zuerkannt und anschließend Einfuhrlizenzen erteilt wer-
den.

(2) Soweit in dieser Verordnung nicht anders geregelt, gelten
die Verordnungen (EG) Nr. 1291/2000, (EG) Nr. 1301/2006
und (EG) Nr. 382/2008.

Artikel 5

(1) Abweichend von Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr.
1301/2006 müssen die Antragsteller auf Einfuhrrechte anstelle
des in dem genannten Artikel erwähnten Nachweises für ihre
Tätigkeit im Handel mit Drittländern den Nachweis erbringen,
dass sie gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 als
Verarbeitungsbetrieb zugelassen sind und in jedem der beiden
Referenzzeiträume gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr.
1301/2006 Verarbeitungserzeugnisse aus Rindfleisch hergestellt
haben.

Ein Antrag auf Einfuhrrechte darf sich auf jeweils höchstens
10 % der in Artikel 3 Absatz 1 der vorliegenden Verordnung
genannten Menge beziehen.

(2) Die Belege, mit denen die Einhaltung der Bedingungen
von Absatz 1 nachgewiesen wird, sind zusammen mit dem
Antrag auf Zuteilung von Einfuhrrechten vorzulegen.

Abweichend von Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr.
1301/2006 kann die zuständige nationale Behörde die Belege
festlegen, mit denen die Einhaltung dieser Bedingungen nachge-
wiesen werden kann.

Artikel 6

(1) Die Mengen in den Anträgen auf Zuteilung von Einfuhr-
rechten zur Herstellung von A- und B-Erzeugnissen werden in
Schlachtkörperäquivalent ausgedrückt.

Für die Zwecke dieses Absatzes entsprechen 100 kg Fleisch mit
Knochen 77 kg Fleisch ohne Knochen.

(2) Die Anträge auf Zuteilung von Einfuhrrechten zur Her-
stellung von A- oder B-Erzeugnissen sind spätestens am 8. Juni,
der dem jährlichen Einfuhrzollkontingentszeitraum vorausgeht,
um 13.00 Uhr (Brüsseler Zeit) einzureichen.

(3) Mit der Beantragung der Einfuhrrechte ist eine Sicherheit
in Höhe von 6 EUR je 100 kg zu leisten.

(4) Die Mitgliedstaaten melden der Kommission spätestens
am zweiten Freitag, der auf den Ablauf der in Absatz 2 ge-
nannten Antragsfrist folgt, um 13.00 Uhr (Brüsseler Zeit) die
für jede der beiden Produktgruppen beantragten Gesamtmen-
gen.

Artikel 7

(1) Die Einfuhrrechte werden frühestens am siebten und spä-
testens am 16. Arbeitstag nach Ablauf der Meldefrist gemäß
Artikel 6 Absatz 4 erteilt.

(2) Bewirkt die Anwendung des in Artikel 7 Absatz 2 der
Verordnung (EG) Nr. 1301/2006 genannten Zuteilungskoeffi-
zienten, dass weniger Einfuhrrechte zugeteilt werden, als bean-
tragt wurden, so wird der entsprechende Anteil der gemäß Arti-
kel 6 Absatz 3 der vorliegenden Verordnung gestellten Sicher-
heit unverzüglich freigegeben.

Artikel 8

(1) Die Abfertigung zum freien Verkehr der im Rahmen des
Kontingents zugeteilten Mengen ist an die Vorlage einer Ein-
fuhrlizenz gebunden.

(2) Für die gesamte zugeteilte Menge sind Einfuhrlizenzen zu
beantragen. Dies ist eine Hauptpflicht im Sinne von Artikel 20
Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2220/85.

Artikel 9

(1) Lizenzanträge können nur in dem Mitgliedstaat gestellt
werden, in dem der Antragsteller Einfuhrrechte im Rahmen
des Kontingents beantragt und erhalten hat.

Jede Erteilung einer Einfuhrlizenz zieht eine entsprechende Ver-
ringerung der zugeteilten Einfuhrrechte nach sich, und der ent-
sprechende Anteil der gemäß Artikel 6 Absatz 3 geleisteten
Sicherheit wird unverzüglich freigegeben.

(2) Die Einfuhrlizenz wird auf Namen des Marktteilnehmers
ausgestellt, dem die Einfuhrrechte zugeteilt worden sind.
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(3) Die Lizenzanträge und die Lizenzen enthalten folgende
Angaben:

a) in Feld 8 das Ursprungsland,

b) in Feld 16 einen der KN-Codes gemäß Artikel 1,

c) in Feld 20 die laufende Nummer des Kontingents, mindes-
tens eine der Angaben gemäß Anhang II und Namen und
Anschrift des Verarbeitungsbetriebs.

(4) Die Geltungsdauer der Einfuhrlizenzen beträgt 120 Tage
ab dem Tag ihrer tatsächlichen Erteilung im Sinne von Arti-
kel 23 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1291/2000.

Artikel 10

Die Mitgliedstaaten sehen ein System von Waren- und Beleg-
kontrollen vor, um zu gewährleisten, dass das gesamte Fleisch in
den auf den Tag der Einfuhr folgenden drei Monaten in dem in
der betreffenden Einfuhrlizenz angegebenen Verarbeitungsbe-
trieb zur Herstellung von Erzeugnissen der angegebenen Gruppe
verwendet wird.

Dieses System muss physische Kontrollen von Menge und Qua-
lität zu Beginn, während und nach Abschluss des Verarbeitungs-
vorgangs umfassen. Der Verarbeiter muss jederzeit in der Lage
sein, anhand entsprechender Produktionsaufzeichnungen die
Nämlichkeit und die Verwendung des eingeführten Fleischs
nachzuweisen.

Bei der technischen Überprüfung des Produktionsverfahrens
durch die zuständige Behörde können nötigenfalls Tropfsaftver-
luste und Abfallstücke berücksichtigt werden.

Zur Überprüfung der Qualität des Enderzeugnisses und seiner
Übereinstimmung mit der Rezeptur des Verarbeiters für die
Zusammensetzung des Erzeugnisses lassen die Mitgliedstaaten
repräsentative Proben entnehmen und analysieren. Die Kosten
hierfür sind von dem betreffenden Verarbeiter zu tragen.

Artikel 11

(1) Der Verarbeiter, dem Einfuhrrechte zugeteilt worden sind,
stellt zum Zeitpunkt der Einfuhr bei der zuständigen Behörde
eine Sicherheit, die gewährleistet, dass er die gesamte einge-
führte Menge Fleisch innerhalb von drei Monaten ab dem Tag
der Einfuhr in seinem im Lizenzantrag angegebenen Betrieb zu
den vorgeschriebenen Enderzeugnissen verarbeitet.

Die Beträge der Sicherheiten sind in Anhang III festgesetzt.

(2) Die Sicherheit gemäß Absatz 1 wird anteilmäßig zu der
Menge freigegeben, für die innerhalb von sieben Monaten nach
der Einfuhr zur Zufriedenheit der zuständigen Behörde nachge-
wiesen wird, dass das eingeführte Fleisch in den auf den Tag der
Einfuhr folgenden drei Monaten ganz oder teilweise in dem
bezeichneten Betrieb zu den jeweiligen Erzeugnissen verarbeitet
worden ist.

Erfolgte die Verarbeitung jedoch nach der in Unterabsatz 1 ge-
nannten Frist von drei Monaten, so wird die Sicherheit abzüg-
lich 15 % und abzüglich jeweils 2 % des Restbetrags für jeden
Tag, um den diese Frist überschritten wird, freigegeben.

Wird der Verarbeitungsnachweis innerhalb der in Unterabsatz 1
genannten Frist von sieben Monaten erstellt und in den darauf
folgenden 18 Monaten vorgelegt, so wird der einbehaltene Be-
trag abzüglich 15 % des Betrags der Sicherheit zurückgezahlt.

(3) Der nicht freigegebene Betrag der Sicherheit gemäß Ab-
satz 1 verfällt.

Artikel 12

(1) Abweichend von Artikel 11 Absatz 1 Unterabsatz 2 der
Verordnung (EG) Nr. 1301/2006 melden die Mitgliedstaaten der
Kommission

a) bis spätestens zum zehnten Tag jedes Monats die Erzeugnis-
mengen, einschließlich der Meldung „entfällt“, für die im
vorangegangenen Monat Einfuhrlizenzen erteilt wurden;

b) bis spätestens 31. Oktober nach Ablauf jedes Einfuhrzollkon-
tingentszeitraums die Erzeugnismengen, einschließlich der
Meldung „entfällt“, die im Rahmen der Einfuhrlizenzen nicht
oder nur teilweise ausgeschöpft wurden, entsprechend dem
Unterschied zwischen den auf der Lizenzrückseite eingetra-
genen Mengen und den Mengen, für die die Lizenzen erteilt
wurden.

(2) Bis spätestens 31. Oktober nach Ablauf jedes Einfuhrzoll-
kontingentszeitraums melden die Mitgliedstaaten der Kommis-
sion die Erzeugnismengen, die im vorangegangenen Kontin-
gentszeitraum tatsächlich in den zollrechtlich freien Verkehr
übergeführt wurden.

(3) In den Meldungen gemäß den Absätzen 1 und 2 sind die
Mengen in Kilogramm Erzeugnisgewicht und für jede Erzeug-
niskategorie gemäß Anhang V der Verordnung (EG) Nr.
382/2008 anzugeben.
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Artikel 13

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in
Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 8. Mai 2008

Für die Kommission
Mariann FISCHER BOEL

Mitglied der Kommission

ANHANG I

EINFUHRZOLLSÄTZE

Ware
(KN-Code)

Für die Herstellung von A-Erzeug-
nissen Für die Herstellung von B-Erzeugnissen

0202 20 30 20 % 20 % + 994,5 EUR/1 000 kg Nettogewicht

0202 30 10 20 % 20 % + 1 554,3 EUR/1 000 kg Nettogewicht

0202 30 50 20 % 20 % + 1 554,3 EUR/1 000 kg Nettogewicht

0202 30 90 20 % 20 % + 2 138,4 EUR/1 000 kg Nettogewicht

0206 29 91 20 % 20 % + 2 138,4 EUR/1 000 kg Nettogewicht
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ANHANG II

Angaben gemäß Artikel 9 Absatz 3 Buchstabe c

— Bulgarisch: Лицензия, валидна в … (държава-членка издател) / месо, предназначено за преработка в
…[продукти А] [продукти Б] (ненужното се зачертава) в … (точно наименование и номер
на одобрението на предприятието, където ще се извърши преработката) / Регламент (ЕО)
№ 382/2008

— Spanisch: Certificado válido en … (Estado miembro expedidor) / carne destinada a la transformación …

[productos A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en … (designación exacta y número
de registro del establecimiento en el que vaya a procederse a la transformación) / Reglamento
(CE) no 382/2008

— Tschechisch: Licence platná v … (vydávající členský stát) / Maso určené ke zpracování … [výrobky A]
[výrobky B] (nehodící se škrtněte) v (přesné určení a číslo schválení zpracovatelského zařízení,
v němž se má zpracování uskutečnit) / nařízení (ES) č. 382/2008

— Dänisch: Licens gyldig i … (udstedende medlemsstat) / Kød bestemt til forarbejdning til (A-produkter)
(B-produkter) (det ikke gældende overstreges) i … (nøjagtig betegnelse for den virksomhed,
hvor forarbejdningen sker) / forordning (EF) nr. 382/2008

— Deutsch: In … (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz / Fleisch für die Verarbeitung zu [A-Erzeug-
nissen] [B-Erzeugnissen] (Unzutreffendes bitte streichen) in … (genaue Bezeichnung des
Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll) / Verordnung (EG) Nr. 382/2008

— Estnisch: Litsents on kehtiv … (välja andev liikmesriik) / Liha töötlemiseks … [A toode] [B toode]
(kustuta mittevajalik) … (ettevõtte asukoht ja loanumber, kus toimub töötlemine / määrus
(EÜ) nr 382/2008

— Griechisch: Η άδεια ισχύει … (κράτος μέλος έκδοσης) / Κρέας που προορίζεται για μεταποίηση … [προϊόντα
Α] [προϊόντα Β] (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) … (ακριβής περιγραφή και αριθμός έγκρισης
της εγκατάστασης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταποίηση) / Κανονισμός (ΕΚ)
αριθ. 382/2008

— Englisch: Licence valid in … (issuing Member State) / Meat intended for processing … [A-products]
[B-products] (delete as appropriate) at … (exact designation and approval No of the establish-
ment where the processing is to take place) / Regulation (EC) No 382/2008

— Französisch: Certificat valable … (État membre émetteur) / viande destinée à la transformation de …

[produits A] [produits B] (rayer la mention inutile) dans … (désignation exacte et numéro
d’agrément de l’établissement dans lequel la transformation doit avoir lieu) / règlement (CE)
no 382/2008

— Italienisch: Titolo valido in … (Stato membro di rilascio) / Carni destinate alla trasformazione …

[prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso … (esatta designazione e numero
di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione) / Regolamento
(CE) n. 382/2008

— Lettisch: Atļauja derīga … (dalībvalsts, kas izsniedz ievešanas atļauju) / pārstrādei paredzēta gaļa …

[A produktu] [B produktu] ražošanai (nevajadzīgo nosvītrot) … (precīzs tā uzņēmuma apzī-
mējums un apstiprinājuma numurs, kurā notiks pārstrāde) / Regula (EK) Nr. 382/2008

— Litauisch: Licencija galioja … (išdavusioji valstybė narė) / Mėsa skirta perdirbimui … [produktai A]
[produktai B] (ištrinti nereikalingą) … (tikslus įmonės, kurioje bus perdirbama, pavadinimas
ir registracijos Nr.) / Reglamentas (EB) Nr. 382/2008

— Ungarisch: Az engedély … (kibocsátó tagállam) területén érvényes. / Feldolgozásra szánt hús …

[A-termék][Btermék] (a nem kívánt törlendő) … (pontos rendeltetési hely és a feldolgozást
végző létesítmény engedélyezési száma) 382/2008/EK rendelet
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— Maltesisch: Liċenzja valida fi … (Stat Membru tal-ħruġ) / Laħam maħsub għall-ipproċessar … [Prodotti-A]
[Prodotti-B] (ħassar skond kif ikun xieraq) fi … (deżinjazzjoni eżatta u Nru ta' l-istabbiliment
fejn se jsir l-ipproċessar) / Ir-Regolament (KE) Nru 382/2008

— Niederländisch: Certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte) / Vlees bestemd voor verwerking tot [A-producten]
[B-producten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in … (nauwkeurige aanduiding en
toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden) / Verordening (EG)
nr. 382/2008

— Polnisch: Pozwolenie ważne w … (wystawiające państwo członkowskie) / mięso przeznaczone do
przetworzenia … [produkty A] [produkty B] (niepotrzebne skreślić) w … (dokładne miejsce
przeznaczenia i nr zatwierdzenia zakładu, w którym ma mieć miejsce przetwarzanie)
/ rozporządzenie (WE) nr 382/2008

— Portugiesisch: Certificado válido em … (Estado-Membro emissor) / carne destinada à transformação …

[produtos A] [produtos B] (riscar o que não interessa) em … (designação exacta e número
de aprovação do estabelecimento em que a transformação será efectuada) / Regulamento (CE)
n.o 382/2008

— Rumänisch: Licență valabilă în … (statul membru emitent) / Carne destinată procesării … [produse-A]
[produse-B] (se șterge unde este cazul) la … (desemnarea exactă și nr. de aprobare al stabi-
limentului unde va avea loc procesarea) / Regulamentul (CE) nr. 382/2008

— Slowakisch: Licencia platná v … (vydávajúci členský štát) / Mäso určené na spracovanie … [výrobky A]
[výrobky B] (nehodiace sa prečiarknite) v … (presné určenie a číslo schválenia zariadenia, v
ktorom spracovanie prebehne) / nariadenie (ES) č. 382/2008

— Slowenisch: Dovoljenje velja v … (država članica, ki ga je izdala) / Meso namenjeno predelavi … [proiz-
vodi A] [proizvodi B] (črtaj neustrezno) v … (točno namembno območje in št. odobritve
obrata, kjer bo predelava potekala) / Uredba (ES) št. 382/2008

— Finnisch: Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio) / Liha on tarkoitettu [A-luokan tuotteet]
[B-luokan tuotteet] (tarpeeton poistettava) jalostukseen … :ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta,
jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan lukien) / Asetus (EY) N:o 382/2008

— Schwedisch: Licensen är giltig i … (utfärdande medlemsstat) / Kött avsett för bearbetning … [A-produkter]
[B-produkter] (stryk det som inte gäller) vid … (exakt angivelse av och godkännandenummer
för anläggningen där bearbetningen skall ske) / Förordning (EG) nr 382/2008
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ANHANG III

BETRÄGE DER SICHERHEITEN (1)

(in EUR/1 000 kg Nettogewicht)

Ware
(KN-Code) Für die Herstellung von A-Erzeugnissen Für die Herstellung von B-Erzeugnissen

0202 20 30 1 414 420

0202 30 10 2 211 657

0202 30 50 2 211 657

0202 30 90 3 041 903

0206 29 91 3 041 903

(1) Der anzuwendende Umrechnungskurs ist derjenige, der am Vortag des Tages galt, an dem die Sicherheit geleistet wurde.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 413/2008 DER KOMMISSION

vom 8. Mai 2008

zur Änderung und Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 27/2008 hinsichtlich der Eröffnung und
Verwaltung bestimmter Jahreszollkontingente für bestimmte Erzeugnisse des KN-Codes 0714 mit

Ursprung in bestimmten Drittländern außer Thailand

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1095/96 des Rates vom
18. Juni 1996 zur Anwendung der Zugeständnisse gemäß der
nach Abschluss der Verhandlungen im Rahmen des Artikels
XXIV Absatz 6 des GATT aufgestellten Liste CXL (1), insbeson-
dere auf Artikel 1 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Erfahrung bei der Anwendung der Verordnung (EG)
Nr. 27/2008 der Kommission vom 15. Januar 2008 zur
Eröffnung und Verwaltung bestimmter Jahreszollkontin-
gente für Erzeugnisse der KN-Codes 0714 10 91,
0714 10 99, 0714 90 11 und 0714 90 19 mit Ursprung
in bestimmten Drittländern außer Thailand (2) hat ge-
zeigt, dass die Verordnung für die ordnungsgemäße Ver-
waltung der Kontingente in einigen Punkten angepasst
werden muss.

(2) Im Hinblick auf eine ordnungsgemäße Verwaltung dieser
Kontingente und angesichts der gemachten Erfahrungen
erscheint es notwendig, die Fluidität des Marktes für die
betreffenden Erzeugnisse zu verbessern und eine bessere
Inanspruchnahme der Kontingente zu gewährleisten. Es
ist daher angezeigt, den Marktbeteiligten die Stellung von
mehr als einem Lizenzantrag je Kontingentszeitraum zu
gestatten und somit von Artikel 6 Absatz 1 der Verord-
nung (EG) Nr. 1301/2006 der Kommission (3) abzuwei-
chen.

(3) Um die Verwaltung der betreffenden Kontingente auf der
Grundlage des jeweiligen Kontingentsjahrs zu gewährleis-
ten, ist klarzustellen, dass die Mitgliedstaaten im Falle,
dass im Dezember Lizenzanträge gestellt werden, die
das Kontingent des folgenden Jahres betreffen, der Kom-
mission die Anträge, die sie vorzeitig, d. h. im Dezember
erhalten haben, erst im ersten Zeitraum des folgenden
Jahres übermitteln.

(4) Um die Begleitung der Anträge durch die Kommission zu
rationalisieren und zu vereinfachen und die Zahl von
Mitteilungen, die die Mitgliedstaaten der Kommission zu
übermitteln haben, zu begrenzen, empfiehlt es sich, nur

eine Mitteilung an die Kommission pro Woche vorzu-
sehen.

(5) Bei der mit der Verordnung (EG) Nr. 27/2008 erfolgten
Kodifizierung der Verordnung (EG) Nr. 2449/96 der
Kommission vom 18. Dezember 1996 zur Eröffnung
und Verwaltung bestimmter Jahreszollkontingente für Er-
zeugnisse der KN-Codes 0714 10 91, 0714 10 99,
0714 90 11 und 0714 90 19 mit Ursprung in bestimm-
ten Drittländern außer Thailand (4) wurde der KN-Code
0714 10 99 übernommen, ohne zu berücksichtigen, dass
die Nummerierung der KN-Codes mit der Verordnung
(EG) Nr. 1214/2007 der Kommission (5) geändert wor-
den ist, wobei der KN-Code 0714 10 99 durch den KN-
Code ex 0714 10 98 ersetzt wurde. Es ist daher ange-
zeigt, die Verordnung entsprechend anzupassen und da-
bei auch ihren Titel zu berichtigen.

(6) Die Zuteilung der den Mitgliedsländern und den Nicht-
mitgliedsländern der WTO vorbehaltenen Mengen in
Höhe 1 320 590 bzw. 32 000 Tonnen geht aus Artikel 1
der Verordnung (EG) Nr. 27/2008 nicht klar hervor. Zur
Vermeidung von Verwechslungen sollte diese Bestim-
mung neu formuliert werden.

(7) Die Verordnung (EG) Nr. 27/2008 ist daher entsprechend
zu ändern und zu berichtigen.

(8) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses
für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EG) Nr. 27/2008 wird wie folgt geändert:

1. In Artikel 1 wird nach Unterabsatz 1 folgender Unterabsatz
eingefügt:

„Für die Anwendung dieser Verordnung sind Erzeugnisse des
KN-Codes ex 0714 10 98 andere Erzeugnisse als Pellets von
Mehl oder Grieß des KN-Codes 0714 10 98.“
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2. Artikel 8 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 1 wird folgender Unterabsatz angefügt:

„Abweichend von Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung
(EG) Nr. 1301/2006 kann der Antragsteller mehr als ei-
nen Lizenzantrag je Kontingentszeitraum stellen. Der An-
tragsteller kann jedoch nur einen einzigen Lizenzantrag je
Woche stellen.“

b) Die Absätze 2, 3 und 4 erhalten folgende Fassung:

„(2) Im Fall von Waren mit Ursprung in Indonesien
oder China können die im Dezember gestellten Lizenz-
anträge auch im folgenden Jahr zu tätigende Einfuhren
betreffen, sofern diese auf der Grundlage einer von den
indonesischen bzw. chinesischen Behörden für dasselbe
Jahr erteilten Ausfuhrbescheinigung erfolgen.

(3) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission
nach Ablauf des Zeitraums für die Antragstellung gemäß
Absatz 1 Unterabsatz 1, spätestens jedoch bis 13 Uhr des
folgenden Donnerstags, folgende Angaben:

a) die Gesamtmengen, für die Lizenzanträge gestellt wur-
den, aufgeschlüsselt nach Ursprung und Erzeugnis-
code;

b) die Nummer der vorgelegten Ursprungsbescheinigung
sowie die in dessen Original oder Auszug angegebene
Gesamtmenge;

c) die Nummern der von den indonesischen bzw. chine-
sischen Behörden ausgestellten Ausfuhrbescheinigun-
gen und die entsprechenden Mengen sowie den Na-
men des Schiffes.

Für die Anträge gemäß Absatz 2 übermitteln die Mitglied-
staaten diese Angaben jedoch mit den Mitteilungen der
ersten Woche des folgenden Jahres.

(4) Die Einfuhrlizenzen werden am vierten Arbeitstag
nach Ablauf des in Absatz 3 genannten Mitteilungszeit-
raums erteilt.“

Artikel 2

Die Verordnung (EG) Nr. 27/2008 wird wie folgt berichtigt:

1. Im Titel wird der KN-Code „0714 10 99“ durch den Code
„ex 0714 10 98“ ersetzt.

2. Artikel 1 Absatz 1 wird wie folgt berichtigt:

a) Der einleitende Satz erhält folgende Fassung:

„Ab 1. Januar 1997 werden für die Erzeugnisse der KN-
Codes 0714 10 91, ex 0714 10 98, 0714 90 11 und
0714 90 19 folgende Jahreszollkontingente zum Zollsatz
von 6 % des Zollwerts eröffnet:“

b) Die Buchstaben c und d erhalten folgende Fassung:

„c) ein Kontingent in Höhe von 145 590 Tonnen für die
betreffenden Erzeugnisse mit Ursprung in den anderen
Mitgliedsländern der Welthandelsorganisation (WTO)
außer Thailand, China und Indonesien;

d) ein Kontingent in Höhe von 32 000 Tonnen für die
betreffenden Erzeugnisse mit Ursprung in anderen
Ländern, die nicht Mitglied der WTO sind; davon
sind 2 000 Tonnen für die Einfuhr von Erzeugnissen
des KN-Codes 0714 10 91 und 0714 90 11 vorbehal-
ten.“

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 8. Mai 2008

Für die Kommission
Mariann FISCHER BOEL

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 414/2008 DER KOMMISSION

vom 8. Mai 2008

mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 des Rates betreffend die
Gewährung einer gemeinschaftlichen Beihilfe für die private Lagerhaltung bestimmter Käsesorten

im Lagerhaltungsjahr 2008/09

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 des Rates vom
17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für Milch
und Milcherzeugnisse (1), insbesondere auf Artikel 10,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1255/1999
kann für bestimmte lagerfähige Käsesorten und aus
Schaf- und/oder Ziegenmilch hergestellte Käsesorten, de-
ren Reifungszeit mindestens sechs Monate beträgt, die
Gewährung einer Beihilfe für die private Lagerhaltung
beschlossen werden, wenn die Entwicklung der Preise
und der Lagerbestände dieser Käsesorten ernste Störun-
gen des Marktgleichgewichts zeigt, die durch eine saiso-
nale Lagerung beseitigt oder vermindert werden können.

(2) Das Problem der saisonalen Schwankungen bei der Er-
zeugung bestimmter lagerfähiger Käsesorten und der Kä-
sesorten Pecorino Romano, Kefalotyri und Kasseri wird
verschärft durch entgegengesetzte saisonale Schwankun-
gen beim Verbrauch. Darüber hinaus sind wegen der
Fragmentierung der Erzeugung dieser Käsesorten die Fol-
gen der saisonalen Schwankungen noch ausgeprägter.
Daher ist für die Menge, die der Differenz zwischen der
Erzeugung in den Sommermonaten und der Erzeugung
in den Wintermonaten entspricht, auf die saisonale Lage-
rung zurückzugreifen.

(3) Es empfiehlt sich, die beihilfefähigen Käsesorten festzu-
legen und die Höchstmengen, für die die Beihilfe gewährt
werden kann, sowie die Laufzeit der Verträge entspre-
chend dem tatsächlichen Marktbedarf und der Lagerfähig-
keit der betreffenden Käsesorten festzusetzen.

(4) Der Inhalt des Lagervertrags und die wesentlichen Maß-
nahmen zur Gewährleistung der Kennzeichnung und
Kontrolle des gelagerten Käses müssen festgelegt werden.
Außerdem sollten die Beihilfebeträge unter Berücksichti-
gung der Lagerkosten und des einzuhaltenden Gleichge-
wichts zwischen Käse, für den diese Beihilfe gewährt
wird, und anderen auf dem Markt befindlichen Käsesor-
ten festgesetzt werden. Aus diesem Grund und unter
Berücksichtigung der verfügbaren Haushaltsmittel sollte
der Gesamtbeihilfebetrag nicht geändert werden.

(5) Es empfiehlt sich, die Bestimmungen über die Dokumen-
tation, Buchführung sowie Häufigkeit und Modalitäten
der Kontrollen festzulegen. In diesem Zusammenhang
ist vorzusehen, dass die Mitgliedstaaten die Kontrollkos-
ten ganz oder teilweise den Vertragsnehmern übertragen
können.

(6) Es ist zu präzisieren, dass nur ganze Käselaibe für die
Beihilfe für die private Lagerhaltung in Betracht kommen.

(7) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses
für Milch und Milcherzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Gegenstand

Mit dieser Verordnung werden die Durchführungsbestimmun-
gen für die Gewährung einer gemeinschaftlichen Beihilfe für
die private Lagerhaltung bestimmter Käsesorten (nachstehend
„Beihilfe“ genannt) im Lagerhaltungszeitraum 2008/09 gemäß
Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 festgelegt.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck

a) „Lagerpartie“: eine Käsemenge desselben Typs von mindes-
tens 2 Tonnen, die am selben Tag in dasselbe Lager einge-
lagert wurde;

b) „erster Tag der vertraglichen Lagerung“: der Tag nach der
Einlagerung;

c) „letzter Tag der vertraglichen Lagerung“: der Tag vor der
Auslagerung;

d) „Lagerhaltungsjahr“: Zeitraum, in dem der Käse unter die
Beihilferegelung für die private Lagerhaltung fallen kann, ge-
mäß den für jede Käsesorte im Anhang aufgeführten Anga-
ben.
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Artikel 3

Beihilfefähige Käsesorten

(1) Die Beihilfe wird unter den im Anhang festgelegten Be-
dingungen für bestimmte lagerfähige Käsesorten, für Pecorino
Romano sowie für Kefalotyri und Kasseri gewährt. Nur ganze
Käselaibe sind beihilfefähig.

(2) Der Käse muss in der Gemeinschaft hergestellt worden
sein und folgenden Anforderungen genügen:

a) auf den Käselaiben müssen in unauslöschbaren Zeichen der
Herstellungsbetrieb sowie der Herstellungstag und -monat
(gegebenenfalls in Form eines Codes) angegeben sein;

b) der Käse muss einer Qualitätsprüfung unterzogen worden
sein, die ergeben hat, dass er nach seiner Reifungszeit in
die im Anhang genannten Kategorien eingestuft werden
kann.

Artikel 4

Lagervertrag

(1) Die Verträge über die private Lagerhaltung der Käse wer-
den zwischen der Interventionsstelle des Mitgliedstaats, auf des-
sen Hoheitsgebiet der Käse eingelagert wird, und natürlichen
oder juristischen Personen, nachstehend „Vertragsnehmer“ ge-
nannt, geschlossen.

(2) Der Lagervertrag wird schriftlich und auf Antrag geschlos-
sen.

Dieser Antrag muss innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum der
Einlagerung bei der Interventionsstelle eingehen und darf sich
nur auf Käsepartien beziehen, deren Einlagerung abgeschlossen
ist. Die Interventionsstelle zeichnet den Tag des Antragseingangs
auf.

Geht der Antrag bis zu 10 Arbeitstage nach Fristablauf bei der
Interventionsstelle ein, so kann der Lagervertrag noch geschlos-
sen werden, jedoch wird die Beihilfe um 30 % gekürzt.

(3) Der Lagervertrag wird für eine oder mehrere Lagerpartien
geschlossen und enthält insbesondere Bestimmungen über

a) die Käsemenge, für die der Vertrag gilt;

b) die Daten der Vertragsabwicklung;

c) den Beihilfebetrag;

d) die Lager.

(4) Der Lagervertrag wird innerhalb von 30 Tagen nach dem
Datum der Registrierung des betreffenden Antrags geschlossen.

(5) Die Interventionsstelle legt die Kontrollmaßnahmen, ins-
besondere die in Artikel 7 vorgesehenen Kontrollen, in einem
Lastenheft fest. Der Lagervertrag nimmt auf dieses Lastenheft
Bezug.

Artikel 5

Ein- und Auslagerung

(1) Die Ein- und Auslagerungszeiträume sind im Anhang an-
gegeben.

(2) Die Auslagerung muss partienweise erfolgen.

(3) Zeigt sich nach den ersten 60 Tagen der vertraglichen
Lagerung eine stärkere Abnahme der Qualität des Käses als
bei normaler Konservierung, können die Vertragsnehmer einmal
je Lagerpartie ermächtigt werden, die mangelhaften Mengen auf
eigene Kosten zu ersetzen.

Werden die mangelhaften Mengen bei Kontrollen während der
Lagerung oder bei der Auslagerung festgestellt, so kann für diese
Mengen keine Beihilfe gewährt werden. Außerdem muss die
beihilfefähige Restmenge der Partie mindestens 2 Tonnen be-
tragen.

Unterabsatz 2 gilt auch bei Auslagerung eines Teils einer Partie
vor Beginn des Auslagerungszeitraums gemäß Absatz 1 oder
vor Ablauf der Mindestlagerdauer gemäß Artikel 8 Absatz 2.

(4) Im Fall gemäß Absatz 3 Unterabsatz 1 wird bei der Be-
rechnung der Beihilfe für die ersetzten Mengen als erster Tag der
vertraglichen Lagerung der Tag des Beginns der vertraglichen
Lagerung zugrunde gelegt.

Artikel 6

Lagerbedingungen

(1) Der Mitgliedstaat vergewissert sich, dass alle Vorausset-
zungen für die Beihilfezahlung erfüllt sind.

(2) Der Vertragsnehmer oder — auf Antrag oder nach Ge-
nehmigung des Mitgliedstaats — der Lagerbetreiber hält der
zuständigen Kontrollstelle alle Unterlagen bereit, die es ihr er-
möglichen, hinsichtlich der privat gelagerten Erzeugnisse fol-
gende Angaben zu überprüfen:

a) Eigentümer zum Zeitpunkt der Einlagerung;

b) Ursprung und Herstellungsdatum des Käses;

c) Tag der Einlagerung;
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d) Vorhandensein im Lager und Anschrift des Lagers;

e) Datum der Auslagerung.

(3) Der Vertragsnehmer oder gegebenenfalls der Lagerbetrei-
ber führt für jeden Vertrag eine Bestandsbuchhaltung zur Ein-
sicht am Lagerort mit folgenden Angaben:

a) Kennzeichnung der privat eingelagerten Erzeugnisse nach
den Nummern der Lagerpartien;

b) Ein- und Auslagerungsdatum;

c) Anzahl und Gewicht der Käselaibe je Lagerpartie;

d) Aufbewahrungsort im Lager.

(4) Die gelagerten Erzeugnisse müssen leicht zugänglich sein
und sich leicht identifizieren und den jeweiligen Lagerhaltungs-
verträgen zuordnen lassen. Der unter den Vertrag fallende Käse
wird besonders markiert.

Artikel 7

Kontrollen

(1) Die zuständige Stelle führt bei der Einlagerung Kontrollen
durch, um insbesondere die Beihilfefähigkeit der eingelagerten
Erzeugnisse sicherzustellen und jede Möglichkeit des Austauschs
der Erzeugnisse während der vertraglichen Lagerung auszu-
schließen.

(2) Die zuständige Stelle führt unangemeldete Stichproben-
kontrollen des Vorhandenseins der Erzeugnisse im Lager durch.
Die Stichprobe muss repräsentativ sein und sich auf mindestens
10 % der auf eine Beihilfemaßnahme zur privaten Lagerhaltung
entfallenden Gesamtvertragsmenge erstrecken.

Die Kontrolle umfasst neben der Prüfung der Bestandsbuchhal-
tung gemäß Artikel 6 Absatz 3 auch die Überprüfung des Ge-
wichts und der Art der Erzeugnisse sowie ihrer Kennzeichnung.
Diese Warenkontrollen müssen an mindestens 5 % der unange-
meldet kontrollierten Menge vorgenommen werden.

(3) Am Ende der vertraglichen Lagerdauer führt die zustän-
dige Stelle eine Kontrolle des Vorhandenseins der Erzeugnisse
durch. Bleiben die Erzeugnisse jedoch nach Ablauf der Höchst-
dauer der vertraglichen Lagerung im Lager, so kann diese Kon-
trolle bei der Auslagerung erfolgen.

Zur Durchführung der Kontrolle gemäß Unterabsatz 1 unter-
richtet der Vertragsnehmer die zuständige Stelle unter Angabe
der betreffenden Lagerpartien mindestens fünf Arbeitstage vor
Ablauf des vertraglichen Lagerzeitraums oder vor Beginn der
Auslagerung, wenn diese während oder nach dem vertraglichen
Lagerzeitraum stattfindet.

Der betreffende Mitgliedstaat kann eine kürzere Frist als die in
Unterabsatz 2 vorgesehenen fünf Arbeitstage genehmigen.

(4) Über die gemäß den Absätzen 1, 2 und 3 durchgeführten
Kontrollen ist ein Bericht mit folgenden Angaben zu erstellen:

a) Datum der Kontrolle,

b) Dauer der Kontrolle,

c) durchgeführte Kontrolltätigkeiten.

Der Kontrollbericht ist vom zuständigen Bediensteten zu unter-
zeichnen, vom Vertragsnehmer oder gegebenenfalls dem Lager-
betreiber gegenzuzeichnen und den Zahlungsunterlagen beizu-
fügen.

(5) Werden bei 5 % oder mehr der kontrollierten Mengen der
Erzeugnisse Unregelmäßigkeiten festgestellt, so wird die Kon-
trolle auf eine größere, von der zuständigen Stelle zu bestim-
mende Stichprobe ausgedehnt.

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission diese Fälle innerhalb
von vier Wochen mit.

(6) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die Kontroll-
kosten ganz oder teilweise zu Lasten des Vertragsnehmers ge-
hen.

Artikel 8

Lagerbeihilfen

(1) Der Beihilfebetrag wird wie folgt festgesetzt:

i) 0,38 EUR je Tonne und Tag der vertraglichen Lagerhaltung
für lagerfähige Käsesorten,

ii) 0,45 EUR je Tonne und Tag der vertraglichen Lagerhaltung
für Pecorino Romano,

iii) 0,59 EUR je Tonne und Tag der vertraglichen Lagerhaltung
für Kefalotyri und Kasseri.

DE9.5.2008 Amtsblatt der Europäischen Union L 125/19



(2) Bei einer vertraglichen Lagerdauer von weniger als 60
Tagen wird keine Beihilfe gewährt. Der Beihilfehöchstbetrag
darf den einer vertraglichen Lagerdauer von 180 Tagen entspre-
chenden Betrag nicht überschreiten.

Hält der Vertragsnehmer die Frist gemäß Artikel 7 Absatz 3
Unterabsatz 2 bzw. 3 nicht ein, so wird die Beihilfe um 15 %
gekürzt und nur für den Zeitraum gezahlt, für den der Vertrags-
nehmer der zuständigen Stelle nachweist, dass der Käse in der
vertraglichen Lagerung geblieben ist.

(3) Die Beihilfe wird auf Antrag des Vertragsnehmers nach
Ablauf der vertraglichen Lagerdauer innerhalb von 120 Tagen
ab dem Tag des Antragseingangs gezahlt, sofern die Kontrollen

gemäß Artikel 7 Absatz 3 durchgeführt wurden und die Voraus-
setzungen für den Anspruch auf Beihilfezahlung erfüllt sind.

Hat jedoch die Verwaltung eine Überprüfung des Vorliegens des
Beihilfeanspruchs eingeleitet, so erfolgt die Auszahlung erst
nach Bestätigung des Beihilfeanspruchs.

Artikel 9

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 8. Mai 2008

Für die Kommission
Mariann FISCHER BOEL

Mitglied der Kommission
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ANHANG

Käsekategorie Beihilfefähige
Mengen

Mindestalter des
Käses Einlagerungszeitraum Auslagerungszeitraum

Französische lagerfähige Käsesorten:
— geschützte Ursprungsbezeichnung für Beaufort- oder

Comté-Käse
— „Label Rouge“ für Emmental Grand Cru
— Klasse A oder B für Emmental oder Greyerzer

16 000 t 10 Tage Vom 1. Juni bis 30. Sep-
tember 2008

Vom 1. Oktober 2008 bis
31. März 2009

Deutsche lagerfähige Käsesorten:
„Markenkäse“ oder „Klasse fein“ Emmentaler/Bergkäse

1 000 t 10 Tage Vom 1. Juni bis 30. Sep-
tember 2008

Vom 1. Oktober 2008 bis
31. März 2009

Irische lagerfähige Käsesorten:
„Irish long keeping cheese
Emmental, Special Grade“

900 t 10 Tage Vom 1. Juni bis 30. Sep-
tember 2008

Vom 1. Oktober 2008 bis
31. März 2009

Österreichische lagerfähige Käsesorten:
„1. Güteklasse Emmentaler/Bergkäse/Alpkäse“

1 700 t 10 Tage Vom 1. Juni bis 30. Sep-
tember 2008

Vom 1. Oktober 2008 bis
31. März 2009

Finnische lagerfähige Käsesorten:
„I luokka“

1 700 t 10 Tage Vom 1. Juni bis 30. Sep-
tember 2008

Vom 1. Oktober 2008 bis
31. März 2009

Schwedische lagerfähige Käsesorten:
„Västerbotten/Prästost/Svecia/Grevé“

1 700 t 10 Tage Vom 1. Juni to 30. Sep-
tember 2008

From 1. Oktober 2008 bis
31. März 2009

Polnische lagerfähige Käsesorten:
„Podlaski/Piwny/Ementalski/Ser
Corregio/Bursztyn/Wielkopolski“

3 000 t 10 Tage Vom 1. Juni bis 30. Sep-
tember 2008

Vom 1. Oktober 2008 bis
31. März 2009

Slowenische lagerfähige Käsesorten:
„Ementalec/Zbrinc“

200 t 10 Tage Vom 1. Juni bis 30. Sep-
tember 2008

Vom 1. Oktober 2008 bis
31. März 2009

Litauische lagerfähige Käsesorten:
„Goja/Džiugas“

700 t 10 Tage Vom 1. Juni bis 30. Sep-
tember 2008

Vom 1. Oktober 2008 bis
31. März 2009

Lettische lagerfähige Käsesorten:
„Rigamond, Ementāles tipa un Ekstra klases siers“

500 t 10 Tage Vom 1. Juni bis 30. Sep-
tember 2008

Vom 1. Oktober 2008 bis
31. März 2009

Ungarische lagerfähige Käsesorten:
„Hajdú“

300 t 10 Tage Vom 1. Juni bis 30. Sep-
tember 2008

Vom 1. Oktober 2008 bis
31. März 2009

Pecorino Romano 19 000 t 90 Tage und
nach dem
1. Oktober
2007 hergestellt

Vom 1. Juni bis 31. De-
zember 2008

Bis 31. März 2009

Kefalotyri und Kasseri, die aus Schaf- und/oder Ziegen-
milch hergestellt werden

2 500 t 90 Tage und
nach dem
30. November
2007 hergestellt

Vom 1. Juni bis 30. No-
vember 2008

Bis 31. März 2009
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VERORDNUNG (EG) Nr. 415/2008 DER KOMMISSION

vom 8. Mai 2008

über die Aufteilung zwischen „Lieferungen“ und „Direktverkäufen“ der für 2007/08 festgesetzten
nationalen Referenzmengen in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1788/2003 des Rates

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1788/2003 des Rates vom
29. September 2003 über die Erhebung einer Abgabe im Milch-
sektor (1), insbesondere auf Artikel 8,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1788/2003
kann ein Erzeuger über eine oder zwei einzelbetriebliche
Referenzmengen verfügen, eine für Lieferungen und eine
für Direktverkäufe, und Umwandlungen zwischen den
Referenzmengen eines Erzeugers dürfen nur auf ord-
nungsgemäß begründeten Antrag des Erzeugers durch
die zuständige Behörde des Mitgliedstaats erfolgen.

(2) Mit der Verordnung (EG) Nr. 607/2007 der Kommission
vom 1. Juni 2007 über die Aufteilung zwischen „Liefe-
rungen“ und „Direktverkäufen“ der für 2006/07 festge-
setzten nationalen Referenzmengen in Anhang I der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1788/2003 des Rates (2) ist die Auf-
teilung zwischen „Lieferungen“ und „Direktverkäufen“ für
den Zeitraum vom 1. April 2006 bis 31. März 2007 für
Belgien, die Tschechische Republik, Dänemark, Deutsch-
land, Estland, Irland, Griechenland, Spanien, Frankreich,
Italien, Zypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungarn,
Malta, die Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Slo-
wenien, die Slowakei, Finnland, Schweden und das Ver-
einigte Königreich vorgenommen worden.

(3) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1186/2007 der Kommis-
sion vom 10. Oktober 2007 zur Änderung von Anhang
I der Verordnung (EG) Nr. 1788/2003 des Rates über die

Erhebung einer Abgabe im Milchsektor hinsichtlich der
Aufteilung auf Direktverkäufe und Lieferungen für Bulga-
rien und Rumänien (3) ist die Aufteilung zwischen Liefe-
rungen und Direktverkäufen für diese Mitgliedstaaten zu
Beginn der Quotenregelung am 1. April 2007 vorgenom-
men worden.

(4) Gemäß Artikel 25 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr.
595/2004 der Kommission vom 30. März 2004 mit
Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr.
1788/2003 des Rates über die Erhebung einer Abgabe
im Milchsektor (4) haben Belgien, Bulgarien, die Tschechi-
sche Republik, Dänemark, Deutschland, Estland, Irland,
Griechenland, Spanien, Frankreich, Italien, Zypern, Lett-
land, Litauen, Luxemburg, Ungarn, die Niederlande, Ös-
terreich, Polen, Portugal, Rumänien, Slowenien, die Slo-
wakei, Finnland, Schweden und das Vereinigte Königreich
die auf Antrag der Erzeuger erfolgten endgültigen Um-
wandlungen zwischen den einzelbetrieblichen Referenz-
mengen für Lieferungen und für Direktverkäufe mitge-
teilt.

(5) Wie in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1788/2003
festgesetzt, liegen die gesamten nationalen Referenzmen-
gen für Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Lu-
xemburg, die Niederlande, Österreich, Portugal, Finnland,
Schweden und das Vereinigte Königreich für den Zeit-
raum 2007/08 über ihren gesamten nationalen Referenz-
mengen für 2006/07, und diese Mitgliedstaaten haben
die Kommission über die Aufteilung ihrer zusätzlichen
Referenzmengen zwischen Lieferungen und Direktverkäu-
fen unterrichtet.

(6) Daher empfiehlt es sich, die Aufteilung zwischen Liefe-
rungen und Direktverkäufen der für den Zeitraum vom
1. April 2007 bis 31. März 2008 in Anhang I der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1788/2003 festgesetzten nationalen
Referenzmengen vorzunehmen.

(7) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses
für Milch und Milcherzeugnisse —
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Aufteilung zwischen „Lieferungen“ und „Direktverkäufen“ der für den Zeitraum vom 1. April 2007 bis
31. März 2008 in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1788/2003 festgesetzten nationalen Referenzmengen
ist im Anhang der vorliegenden Verordnung aufgeführt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in
Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 8. Mai 2008

Für die Kommission
Mariann FISCHER BOEL

Mitglied der Kommission
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ANHANG

(in Tonnen)

Mitgliedstaat Lieferungen Direktverkäufe

Belgien 3 283 279,969 60 255,031

Bulgarien 893 688,028 85 311,972

Tschechische Republik 2 735 402,882 2 528,118

Dänemark 4 499 580,144 319,856

Deutschland 28 049 011,176 93 454,385

Estland 636 070,323 10 297,677

Irland 5 393 711,092 2 052,908

Griechenland 819 371,000 1 142,000

Spanien 6 050 995,383 65 954,617

Frankreich 24 132 388,327 345 767,673

Italien 10 271 286,160 258 773,840

Zypern 142 848,981 2 351,019

Lettland 717 342,228 11 305,772

Litauen 1 631 990,068 72 848,932

Luxemburg 271 274,000 465,000

Ungarn 1 881 124,791 108 935,209

Malta 48 698,000 0,000

Niederlande 11 112 857,000 72 583,000

Österreich 2 679 104,617 98 788,992

Polen 9 211 606,546 168 536,454

Portugal (1) 1 930 253,126 8 933,874

Rumänien 1 320 555,428 1 736 444,572

Slowenien 555 673,766 20 964,234

Slowakei 1 029 752,282 11 035,718

Finnland 2 424 447,811 7 384,196

Schweden 3 332 630,000 3 400,000

Vereinigtes Königreich 14 619 120,370 136 526,631

(1) Außer Madeira.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 416/2008 DER KOMMISSION

vom 8. Mai 2008

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3600/92 hinsichtlich der Bewertung des Wirkstoffes
Metalaxyl im Rahmen von Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie 91/414/EWG des Rates über das

Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 91/414/EWG des Rates vom 15. Juli
1991 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (1),
insbesondere auf Artikel 8 Absatz 2 Unterabsatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Metalaxyl zählt zu den in Anhang I der Verordnung
(EWG) Nr. 3600/92 der Kommission vom 11. Dezember
1992 mit Durchführungsbestimmungen für die erste
Stufe des Arbeitsprogramms gemäß Artikel 8 Absatz 2
der Richtlinie 91/414/EWG des Rates über das Inverkehr-
bringen von Pflanzenschutzmitteln (2) aufgeführten
Wirkstoffen.

(2) Im Anschluss an das Urteil des Gerichtshofes der Europä-
ischen Gemeinschaften vom 18. Juli 2007 in der Rechts-
sache C-326/05 P (3), mit dem die Entscheidung
2003/308/EG der Kommission (4) über die Nichtauf-
nahme von Metalaxyl in Anhang I der Richtlinie
91/414/EWG des Rates für nichtig erklärt wurde, nahm
die Kommission die Verordnung (EG) Nr. 1313/2007
vom 8. November 2007 zur Änderung der Verordnung
(EG) Nr. 2076/2002 hinsichtlich der Verlängerung des
Zeitraums gemäß Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie
91/414/EWG des Rates für Metalaxyl und der Verord-
nung (EG) Nr. 2024/2006 hinsichtlich der Streichung
der Ausnahmeregelung für Metalaxyl (5) an.

(3) Gemäß Artikel 233 EG-Vertrag haben das oder die Or-
gan(e), dem/denen das für nichtig erklärte Handeln zur
Last fällt, die sich aus dem Urteil des Gerichtshofes er-
gebenden Maßnahmen zu ergreifen. Hinsichtlich der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 3600/92 sind demnach weitere Maß-
nahmen erforderlich, insbesondere in Bezug auf die Fris-
ten für die Einreichung der Ergebnisse von Zusatzversu-
chen oder zusätzlicher Angaben.

(4) Die weiteren Maßnahmen sollten vor dem Hintergrund
der besonderen Sachlage, aufgrund deren das Urteil in
der Rechtssache C-326/05 P gefällt wurde, geprüft wer-
den. Industrias Químicas del Vallés (IQV) hatte nie voll-
ständige Unterlagen eingereicht und wollte sich stattdes-
sen auf Studien berufen, die von einem anderen Antrag-
steller vorgelegt worden waren. IQV führte an, dass nur
Material verlangt sein sollte, das in den Unterlagen des
vorgenannten anderen Antragstellers fehlte; diese Unter-
lagen wiesen jedoch auch bereits Lücken auf. Der andere
Antragsteller, der sich in der Zwischenzeit zurückgezogen
hatte, verweigerte IQV allerdings den Zugang zu den
Unterlagen. Während des gesamten Verfahrens beharrte
die Kommission auf der Position, dass IQV den Beweis
dafür zu liefern hat, dass Metalaxyl die Kriterien für die
Aufnahme in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG er-
füllt. Diese Auffassung wurde vom Gerichtshof nicht be-
stritten. Da IQV keinen Zugang zu den Unterlagen des
anderen Antragstellers hatte, vertrat die Kommission den
Standpunkt, dass der Peer Review nicht erfolgreich durch-
geführt werden könnte, weil im Rahmen des Peer Review
Fragen zu den Studien in diesen Unterlagen gestellt wür-
den. Da IQV der Zugang zu den Unterlagen verweigert
wurde, würde das Unternehmen solche Fragen nicht be-
antworten können. Der Bericht erstattende Mitgliedstaat
übermittelte am 26. Januar 2001 — auf der Grundlage
der zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Infor-
mationen — den Berichtsentwurf über die Bewertung des
Wirkstoffs. Bei der Bewertung erwiesen sich die Lücken
im Datenbestand jedoch als zu groß, als dass eine Auf-
nahme des Wirkstoffs in Anhang I der Richtlinie
91/414/EWG in Betracht gezogen werden könnte.

(5) Am 17. September und 14. November 2007 informierte
die Kommission IQV über ihre Absicht, die Bewertung
des Wirkstoffes abzuschließen.

(6) Die bisher bei der Kommission eingegangenen Informa-
tionen über Metalaxyl sind unvollständig und erlauben
keine Aufnahme des Wirkstoffs in Anhang I der Richt-
linie 91/414/EWG. Die Kommission kann nicht garantie-
ren, dass die Studien und Angaben, die IQV zur Bewer-
tung gemäß Verordnung (EWG) Nr. 3600/92 einreichen
wird, ausreichen, um die festgestellten Lücken zu schlie-
ßen und somit den Nachweis zu erbringen, dass Metal-
axyl voraussichtlich die in Artikel 5 Absatz 1 Buchsta-
ben a und b der Richtlinie 91/414/EWG festgelegten
Anforderungen im Allgemeinen erfüllt.

(7) Die Kommission und die Mitgliedstaaten werden pragma-
tisch vorgehen und sich so weit rechtlich möglich auf die
bereits vorhandenen Daten stützen. Im Rahmen des Peer
Review werden häufig Fragen gestellt. Diese Fragen kön-
nen sich auf sämtliche Teile der Unterlagen beziehen; es
läge dann in der alleinigen Verantwortung von IQV, da-
rauf zu antworten.
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(8) Es ist wesentlich, dass auf den verschiedenen Stufen des
Verfahrens strikte Fristen festgesetzt werden, um die Be-
wertung von Metalaxyl binnen des in der Verordnung
(EG) Nr. 2076/2002 festgelegten Zeitraums abzuschlie-
ßen. Es kann daher nicht davon ausgegangen werden,
dass Lücken in den Unterlagen, die zu einem späteren
Zeitpunkt festgestellt werden, durch Einreichung weiterer
Studien geschlossen werden können, denn dies würde die
Bewertung verzögern.

(9) Bestimmte Fristen in der Verordnung (EWG) Nr.
3600/92 sollten angepasst werden, um eine Prüfung
von Metalaxyl zu ermöglichen.

(10) Die Verordnung (EWG) Nr. 3600/92 ist daher entspre-
chend zu ändern.

(11) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses
für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Artikel 7 Absatz 4 Unterabsatz 1 erster und zweiter Gedanken-
strich der Verordnung (EWG) Nr. 3600/92 erhält folgende Fas-
sung:

„— die Frist, innerhalb deren die betreffenden Ergebnisse
oder Angaben dem Bericht erstattenden Mitgliedstaat
und den von der Kommission gemäß Absatz 2 bestimm-
ten Sachverständigen vorzulegen sind. Diese Frist läuft

bis zum 25. Mai 2002 — für Metalaxyl jedoch bis
zum 31. Oktober 2008 —, es sei denn, die Kommission
legt für einen bestimmten Wirkstoff eine frühere Frist
fest. Ausnahmen gelten für die Ergebnisse von Langzeit-
studien, die vom Bericht erstattenden Mitgliedstaat und
von der Kommission während der Prüfung der Unter-
lagen für notwendig befunden wurden und die vor Ab-
lauf der Frist voraussichtlich nicht abgeschlossen werden
können. Dabei muss anhand der vorgelegten Angaben
nachgewiesen werden, dass solche Studien in Auftrag
gegeben wurden und die Ergebnisse spätestens am
25. Mai 2003 vorgelegt werden. Können der Bericht
erstattende Mitgliedstaat und die Kommission solche Stu-
dien bis zum 25. Mai 2001 nicht bestimmen, so kann in
Ausnahmefällen eine alternative Frist für deren Fertigstel-
lung unter der Voraussetzung festgesetzt werden, dass
der Antragsteller dem Bericht erstattenden Mitgliedstaat
nachweist, dass solche Studien innerhalb von drei Mona-
ten nach der Aufforderung zu ihrer Durchführung in
Auftrag gegeben wurden, und er bis zum 25. Mai
2002 ein Protokoll und einen Zwischenbericht zu den
Studien vorlegt;

— die Frist, innerhalb deren sich die betreffenden Antrag-
steller gegenüber dem Bericht erstattenden Mitgliedstaat
und der Kommission verpflichten müssen, die verlangten
Ergebnisse oder Angaben innerhalb der Frist gemäß dem
ersten Gedankenstrich vorzulegen. Für Metalaxyl liegt
diese Frist jedoch bei einem Monat nach Inkrafttreten
dieser Verordnung.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 8. Mai 2008

Für die Kommission
Androulla VASSILIOU

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 417/2008 DER KOMMISSION

vom 8. Mai 2008

zur Änderung der Anhänge I und II der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates zum Schutz von
geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates vom
20. März 2006 zum Schutz von geografischen Angaben und
Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmit-
tel (1), insbesondere auf Artikel 1 Absatz 1 Unterabsatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Salz ist ein hochwertiges Lebensmittel mit eigenen Merk-
malen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit seinem
geografischen Herstellungsgebiet und den örtlichen Her-
stellungsverfahren stehen. Die Salzerzeugung trägt zur
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung mehrerer Re-
gionen bei.

(2) Baumwolle ist ein Agrarerzeugnis, das von großer Bedeu-
tung in bestimmten Regionen ist. Die Ausdehnung des
Anwendungsbereichs der Verordnung (EG) Nr. 510/2006
auf Baumwolle würde neue Möglichkeiten zur Förderung
des Ansehens und der Verwendung von Baumwolle
schaffen.

(3) Um den Erwartungen bestimmter Erzeuger und Markt-
teilnehmer zu entsprechen, für die die Salz- oder Baum-
wollerzeugung eine der wichtigsten Einkommensquellen

ist, sind diese Erzeugnisse in die Anhänge I und II der
Verordnung (EG) Nr. 510/2006 aufzunehmen. Dies än-
dert nicht den hauptsächlich landwirtschaftlichen Charak-
ter der unter die Verordnung (EG) Nr. 510/2006 fallen-
den Erzeugnisse.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses
für geschützte geografische Angaben und Ursprungsbe-
zeichnungen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EG) Nr. 510/2006 wird wie folgt geändert:

1. Dem Anhang I wird folgender Gedankenstrich angefügt:

„— Salz“;

2. dem Anhang II wird folgender Gedankenstrich angefügt:

„— Baumwolle“.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 8. Mai 2008

Für die Kommission
Mariann FISCHER BOEL

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 418/2008 DER KOMMISSION

vom 8. Mai 2008

zur Erteilung von Ausfuhrlizenzen für Wein

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 883/2001 der Kommis-
sion vom 24. April 2001 mit Durchführungsbestimmungen zur
Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 des Rates hinsichtlich der
Handelsregelung für Erzeugnisse des Weinsektors mit Drittlän-
dern (1), insbesondere auf Artikel 7 und Artikel 9 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach Artikel 63 Absatz 7 der Verordnung (EG)
Nr. 1493/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 über die
gemeinsame Marktorganisation für Wein (2) ist die Ertei-
lung von Lizenzen für die Ausfuhr von Erzeugnissen des
Weinsektors auf die Mengen und Ausgaben beschränkt,
die in dem im Rahmen der multilateralen Handelsver-
handlungen der Uruguay-Runde geschlossenen Überein-
kommen über die Landwirtschaft festgelegt sind.

(2) Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 883/2001 bestimmt
die Bedingungen, unter denen die Kommission Sonder-
maßnahmen treffen kann, um eine Überschreitung der in
diesem Übereinkommen vorgesehenen Mengen oder Aus-
gaben zu verhindern.

(3) Gemäß den der Kommission am 7. Mai 2008 vorliegen-
den Angaben besteht die Gefahr, dass für die Zonen 1)
Afrika und 3) Osteuropa gemäß Artikel 9 Absatz 5 der
Verordnung (EG) Nr. 883/2001 die für den am 30. Juni
2008 endenden Zeitraum verfügbaren Mengen über-
schritten werden, wenn die beantragten Ausfuhrlizenzen
mit Vorausfestsetzung der Erstattung uneingeschränkt er-
teilt werden. Deshalb ist für diese Zonen ein einheitlicher
Prozentsatz für die vom 1. bis 6. Mai 2008 beantragten
Lizenzen festzusetzen und die Erteilung der Lizenzen und
die Antragstellung bis 30. Juni 2008 auszusetzen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Ausfuhrlizenzen mit Vorausfestsetzung der Erstattung im
Weinsektor, die vom 1. bis 6. Mai 2008 gemäß der Verordnung
(EG) Nr. 883/2001 beantragt wurden, werden in Höhe von
28,98 % der beantragten Mengen für die Zone 1) Afrika und
in Höhe von 91,31 % der beantragten Mengen für die Zone 3)
Osteuropa erteilt.

(2) Bis 30. Juni 2008 wird die Erteilung der ab
7. Mai 2008 beantragten Lizenzen und ab 9. Mai 2008 die
Beantragung von Lizenzen für die Ausfuhr von Erzeugnissen
des Weinsektors gemäß Absatz 1 für die Zonen 1) Afrika
und 3) Osteuropa ausgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 9. Mai 2008 in Kraft.

Sie ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Brüssel, den 8. Mai 2008

Für die Kommission
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden)

ENTSCHEIDUNGEN UND BESCHLÜSSE

RAT

BESCHLUSS DES RATES

vom 14. April 2008

zur Verlängerung des Beschlusses 2005/321/EG über den Abschluss des Konsultationsverfahrens mit
der Republik Guinea gemäß Artikel 96 des Abkommens von Cotonou

(2008/363/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf das Partnerschaftsabkommen zwischen den Mitglie-
dern der Gruppe der Staaten in Afrika, im karibischen Raum
und im Pazifischen Ozean einerseits und der Europäischen
Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits, unterzeich-
net am 23. Juni 2000 in Cotonou (1) und geändert am 25. Juni
2005 in Luxemburg (2), insbesondere auf Artikel 96,

gestützt auf das Interne Abkommen zwischen den im Rat ver-
einigten Vertretern der Regierungen der Mitgliedstaaten über die
zur Durchführung des AKP-EG-Partnerschaftsabkommens zu
treffenden Maßnahmen und die dabei anzuwendenden Verfah-
ren (3), insbesondere auf Artikel 3,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Beschluss 2005/321/EG (4) sieht für die Kontrolle der
Umsetzung der geeigneten Maßnahmen einen Zeitraum
von 36 Monaten vor, der am Tag der Annahme durch
den Rat beginnt und bis zum 14. April 2008 gelten
würde.

(2) Zum Abschluss des Kontrollzeitraums ist festzustellen,
dass zahlreiche Verpflichtungen erfüllt und für die wich-
tigsten noch ausstehenden Verpflichtungen konkrete Um-
setzungsmaßnahmen eingeleitet wurden. Allerdings müs-
sen noch erhebliche Anstrengungen zur Einhaltung der
wesentlichen Elemente des Abkommens von Cotonou
unternommen werden —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Die Geltungsdauer des Beschlusses wird um 12 Monate verlän-
gert. Er wird alle sechs Monate überprüft.

Das an den Premierminister der Republik Guinea gerichtete
Schreiben wird diesem Beschluss beigefügt.

Artikel 2

Die Maßnahmen, die mit dem Beschluss 2005/321/EG als ge-
eignete Maßnahmen im Sinne von Artikel 96 Absatz 2 Buch-
stabe c des Abkommens von Cotonou angenommen wurden,
bleiben unverändert.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft.

Er gilt bis zum 14. April 2009.
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Artikel 4

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Luxemburg am 14. April 2008.

Im Namen des Rates
Der Präsident

I. JARC
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ANHANG

Schreiben an den Premierminister, Regierungschef der Republik Guinea

Sehr geehrter Herr Premierminister,

die Europäische Union misst den Bestimmungen des Artikels 9 des AKP-EG-Abkommens von Cotonou große Bedeutung
bei. Die Achtung der Menschenrechte, der demokratischen Grundsätze und des Rechtsstaatsprinzips, auf die sich die AKP-
EU-Partnerschaft gründet, bilden wesentliche Elemente des genannten Abkommens und somit die Grundlage unserer
Beziehungen.

Die Europäische Union gelangte im Jahr 2004 zu der Überzeugung, dass aufgrund der politischen Lage in Guinea ein
Verstoß gegen diese wesentlichen Elemente gegeben war, und leitete im Juli 2004 Konsultationen gemäß Artikel 96 des
Abkommens ein. Die Schlussfolgerungen aus diesen Konsultationen wurden dem Regierungschef der Republik Guinea mit
Schreiben vom 14. April 2005 mitgeteilt.

Die geeigneten Maßnahmen sehen einen Kontrollzeitraum von 36 Monaten vor, der am 14. April 2008 endet. Während
dieses Zeitraums fand ein intensiver politischer Dialog statt, wie unter anderem die vier gemeinsamen Monitoringmissio-
nen des Rates und der Kommission vom Mai 2005, Februar 2006, Mai 2007 und März 2008 sowie der Besuch von
Kommissionsmitglied Michel im Oktober 2006 gezeigt haben. Angesichts der erzielten Fortschritte beschloss die Europä-
ische Union Ende Dezember 2006, Guinea den Finanzrahmen A des 9. EEF in Höhe von 85,8 Mio. EUR zur Verfügung
zu stellen.

Das Vorgehen der guineischen Regierung weist insgesamt in die richtige Richtung. Allerdings ist eine der Hauptver-
pflichtungen der guineischen Regierung — die Organisation von Parlamentswahlen einschließlich der Festsetzung des
Wahltermins — noch nicht vollständig erfüllt. Wenn die Anstrengungen mit demselben Nachdruck wie bisher vorange-
trieben werden, können die Verpflichtungen wohl innerhalb von 12 Monaten erfüllt werden.

Angesichts der positiven Dynamik, die sich in Guinea entwickelt hat, und des Weges, den es noch zurückzulegen gilt, hat
die Europäische Union beschlossen, den mit dem Beschluss vom 14. April 2005 festgelegten Kontrollzeitraum auf 48
Monate zu verlängern, damit die guineische Regierung alle von ihr eingegangenen Verpflichtungen erfüllen kann.

Die geeigneten Maßnahmen, über die Sie mit unserem vorangegangenen Schreiben vom 14. April 2005 unterrichtet
wurden, sind weiterhin anzuwenden.

Seien Sie, Herr Premierminister, unserer vorzüglichen Hochachtung versichert.

Geschehen zu Brüssel

Für die Kommission Für den Rat
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KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 28. April 2008

über die Zulassung von Verfahren zur Einstufung von Schweineschlachtkörpern in Litauen

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2008) 1595)

(Nur die litauische Fassung ist verbindlich)

(2008/364/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3220/84 des Rates vom
13. November 1984 zur Bestimmung des gemeinschaftlichen
Handelsklassenschemas für Schweineschlachtkörper (1), insbe-
sondere auf Artikel 5 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 2 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr.
3220/84 erfolgt die Einstufung von Schweineschlachtkör-
pern durch Schätzung des Muskelfleischanteils nach sta-
tistisch gesicherten Schätzverfahren, die auf objektiven
Messungen an einem oder mehreren Teilen des Schwei-
neschlachtkörpers beruhen. Voraussetzung für die Zulas-
sung der Einstufungsverfahren ist, dass ihr statistischer
Schätzfehler einen bestimmten Toleranzwert nicht über-
schreitet. Dieser Toleranzwert wurde in Artikel 3 Ab-
satz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2967/85 der Kommis-
sion vom 24. Oktober 1985 mit Durchführungsbestim-
mungen zum gemeinschaftlichen Handelsklassenschema
für Schweineschlachtkörper (2) festgelegt.

(2) Die Regierung Litauens hat bei der Kommission die Zu-
lassung von vier Verfahren zur Einstufung von Schweine-
schlachtkörpern beantragt und im zweiten Teil des Pro-
tokolls gemäß Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung (EWG)
Nr. 2967/85 die Ergebnisse der vorgenommenen Zerle-
geversuche übermittelt.

(3) Die Prüfung des Antrags hat ergeben, dass die Bedingun-
gen für die Zulassung der Einstufungsverfahren erfüllt
sind.

(4) Es dürfen keine Änderungen der Geräte oder Einstufungs-
verfahren zugelassen werden, es sei denn, die Änderung
erfolgt aufgrund neuer Erfahrungen mit einer Entschei-
dung der Kommission. Aus diesem Grund kann die vor-
liegende Zulassung widerrufen werden.

(5) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschus-
ses für Schweinefleisch —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Folgende Verfahren zur Einstufung von Schweineschlachtkör-
pern werden gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 3220/84 in
Litauen zugelassen:

1. das Gerät Fat-O-Meat’er (FOM) und die entsprechenden
Schätzverfahren, deren Einzelheiten in Teil 1 des Anhangs
aufgeführt sind;

2. das Gerät Hennessy Grading Probe (HGP 7) und die entspre-
chenden Schätzverfahren, deren Einzelheiten in Teil 2 des
Anhangs beschrieben sind;

3. das Gerät IM-03 und die entsprechenden Schätzverfahren,
deren Einzelheiten in Teil 3 des Anhangs aufgeführt sind;

4. das Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP) unter Verwendung einer
Lehre und die entsprechenden Schätzverfahren, deren Einzel-
heiten in Teil 4 des Anhangs aufgeführt sind.

Das manuelle Einstufungsverfahren (ZP) darf nur in Schlacht-
häusern angewendet werden, in denen pro Woche höchstens
200 Schweine geschlachtet werden.

DEL 125/32 Amtsblatt der Europäischen Union 9.5.2008

(1) ABl. L 301 vom 20.11.1984, S. 1. Zuletzt geändert durch die Ver-
ordnung (EG) Nr. 3513/93 (ABl. L 320 vom 22.12.1993, S. 5).

(2) ABl. L 285 vom 25.10.1985, S. 39. Zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1197/2006 (ABl. L 217 vom 8.8.2006, S. 6).



Artikel 2

Änderungen der Geräte und Schätzverfahren sind nicht zulässig.

Artikel 3

Diese Entscheidung ist an die Republik Litauen gerichtet.

Brüssel, den 28. April 2008

Für die Kommission
Mariann FISCHER BOEL

Mitglied der Kommission
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ANHANG

VERFAHREN ZUR EINSTUFUNG VON SCHWEINESCHLACHTKÖRPERN IN LITAUEN

Teil 1

FAT-O-MEAT’ER (FOM)

1. Die Einstufung von Schweineschlachtkörpern erfolgt mit dem Gerät „Fat-O-Meat’er (FOM)“.

2. Das Gerät ist mit einer Sonde von 6 mm Durchmesser mit einer Fotodiode (Typ Siemens SFH 950/960) ausgestattet
und hat einen Messbereich von 3 bis 103 mm. Die Messwerte werden von einem Rechner in Schätzwerte des
Muskelfleischanteils umgerechnet.

3. Der Muskelfleischanteil des Schlachtkörpers wird anhand folgender Formel berechnet:

= 59,98500 – 0,20051 × F1 – 0,62340 × F2 + 0,21878 × M2

Dabei sind:

= der geschätzte prozentuale Muskelfleischanteil des Schlachtkörpers

F1 = Speckdicke (einschließlich Schwarte) in Millimetern, 8 cm seitlich der Mittellinie zwischen dem dritten und dem
vierten Wirbel gemessen

F2 = Speckdicke (einschließlich Schwarte) in Millimetern, 6 cm seitlich der Mittellinie zwischen der dritt- und der
viertletzten Rippe gemessen

M2 = Muskelfleischdicke in Millimetern, 6 cm seitlich der Mittellinie zwischen der dritt- und der viertletzten Rippe
gemessen.

Diese Formel gilt für Schlachtkörper von 50 bis 110 Kilogramm.

Teil 2

HENESSY GRADING PROBE (HGP 7)

1. Die Einstufung von Schweineschlachtkörpern erfolgt mit dem Gerät „Hennessy Grading Probe (HGP 7)“.

2. Das Gerät ist mit einer Sonde von 5,95 mm Durchmesser (und von 6,3 mm an der Klinge auf der Spitze der Sonde)
mit einer Fotodiode (Siemens LED vom Typ LYU 260-EO und Fotodetektor vom Typ 58 MR) ausgestattet und hat
einen Messbereich von 0 bis 120 Millimeter. Die Messwerte werden von HGP 7 selbst sowie über einen daran
angeschlossenen Rechner in einen Schätzwert für den Muskelfleischanteil umgesetzt.

3. Der Muskelfleischanteil des Schlachtkörpers wird anhand der folgenden Formel berechnet:

= 62,56600 – 0,85013 × F2 + 0,16150 × M2

Dabei sind:

= der geschätzte prozentuale Muskelfleischanteil des Schlachtkörpers

F2 = Speckdicke (einschließlich Schwarte) in Millimetern, 6 cm seitlich der Mittellinie zwischen der dritt- und der
viertletzten Rippe gemessen

M2 = Muskelfleischdicke in Millimetern, 6 cm seitlich der Mittellinie zwischen der dritt- und der viertletzten Rippe
gemessen.

Diese Formel gilt für Schlachtkörper von 50 bis 110 Kilogramm.

Teil 3

IM-03

1. Die Einstufung von Schweineschlachtkörpern erfolgt mit dem Gerät „IM-03“.

2. Das Gerät ist mit einer optischen Nadelsonde (Single Line Scanner SLS01) von 7 mm Durchmesser ausgestattet. Die
Sonde enthält eine Reihe von CIS-Sensoren und grünen Leuchtdioden. Der Messbereich liegt zwischen 0 und 132 mm.
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3. Der Muskelfleischanteil des Schlachtkörpers wird anhand folgender Formel berechnet:

= 62,01600 – 0,78101 × F2 + 0,17202 × M2 – 0,03763 × W

Dabei sind:

= der geschätzte prozentuale Muskelfleischanteil des Schlachtkörpers

F2 = Speckdicke (einschließlich Schwarte) in Millimetern, 6 cm seitlich der Mittellinie zwischen der dritt- und der
viertletzten Rippe gemessen

M2 = Muskelfleischdicke in Millimetern, 6 cm seitlich der Mittellinie zwischen der dritt- und der viertletzten Rippe
gemessen

W = Warmgewicht des Schlachtkörpers in Kilogramm.

Diese Formel gilt für Schlachtkörper von 50 bis 110 Kilogramm.

Teil 4

MANUELLES VERFAHREN (ZP)

1. Die Einstufung von Schweineschlachtkörpern erfolgt mit dem „manuellen Verfahren (ZP) oder Zwei-Punkte-Messverfahren“
unter Verwendung einer Lehre.

2. Bei diesem Verfahren wird eine Lehre verwendet, deren Maßzahlen anhand einer Prädiktionsgleichung bestimmt
werden. Das Verfahren basiert auf der manuellen Messung der Fett- und der Muskeldicke auf der Spaltfläche des
Schlachtkörpers.

3. Der Muskelfleischanteil des Schlachtkörpers wird anhand folgender Formel berechnet:

= 54,57800 – 0,47534 × F + 0,27035 × M – 0,09201 × W

Dabei sind:

= der geschätzte prozentuale Muskelfleischanteil des Schlachtkörpers

F = Speckdicke (einschließlich Schwarte) in Millimetern, gemessen auf der Mittellinie des Schlachtkörpers an der
dünnsten Stelle über dem Musculus gluteus medius

M = Dicke des Lendenmuskels in Millimetern, gemessen auf der Mittellinie des Schlachtkörpers als kürzeste Ver-
bindung des vorderen (cranialen) Endes des Musculus gluteus medius zur oberen (dorsalen) Kante des Wirbelkanals

W = Warmgewicht des Schlachtkörpers in Kilogramm.

Die Formel gilt für Schlachtkörper von 50 bis 110 kg.
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BESCHLUSS DER KOMMISSION

vom 30. April 2008

zur Einsetzung einer Expertengruppe „Finanzwissen“

(2008/365/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach Artikel 3 des Vertrags zur Gründung der Europä-
ischen Gemeinschaft besteht eine der Tätigkeiten der
Gemeinschaft in der Schaffung eines Binnenmarkts, der
durch die Beseitigung der Hindernisse für den freien Wa-
ren-, Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr zwi-
schen den Mitgliedstaaten gekennzeichnet ist.

(2) Nach Artikel 95 des Vertrags zur Gründung der Europä-
ischen Gemeinschaft hat die Kommission in ihren Vor-
schlägen, die die Errichtung und das Funktionieren des
Binnenmarkts zum Gegenstand haben, im Bereich Ver-
braucherschutz von einem hohen Schutzniveau auszuge-
hen und dabei insbesondere alle auf wissenschaftliche
Ergebnisse gestützten neuen Entwicklungen zu berück-
sichtigen.

(3) Nach Artikel 149 des Vertrags zur Gründung der Europä-
ischen Gemeinschaft hat die Gemeinschaft zur Entwick-
lung einer qualitativ hochstehenden Bildung dadurch bei-
zutragen, dass sie die Zusammenarbeit zwischen den Mit-
gliedstaaten fördert und die Tätigkeit der Mitgliedstaaten
unter strikter Beachtung der Verantwortung der Mitglied-
staaten für die Lehrinhalte und die Gestaltung des Bil-
dungssystems sowie der Vielfalt ihrer Kulturen und Spra-
chen erforderlichenfalls unterstützt und ergänzt.

(4) Nach Artikel 153 des Vertrags zur Gründung der Europä-
ischen Gemeinschaft hat die Gemeinschaft zur Förderung
der Interessen der Verbraucher und zur Gewährleistung
eines hohen Verbraucherschutzniveaus einen Beitrag zum
Schutz der Gesundheit, der Sicherheit und der wirtschaft-
lichen Interessen der Verbraucher sowie zur Förderung
ihres Rechtes auf Information, Erziehung und Bildung
von Vereinigungen zur Wahrung ihrer Interessen zu leis-
ten.

(5) Damit die europäischen Bürger unmittelbar vom Binnen-
markt profitieren können, muss ihnen Finanzwissen ver-
mittelt werden, das sie in die Lage versetzt, bei der Wahl
von Finanzdienstleistungen fundierte Entscheidungen zu
treffen, und das ihnen das Verständnis der für ihre per-
sönlichen Finanzen wichtigen Grundbegriffe erleichtert.
Dies wurde auch in der Mitteilung der Kommission Ein
Binnenmarkt für das Europa des 21. Jahrhunderts (1) unter-
strichen.

(6) Auf die Bedeutung von Finanzwissen wurde auch im
Weißbuch zur Finanzdienstleistungspolitik für die Jahre
2005—2010 (2), im Grünbuch über Finanzdienstleistun-
gen für Privatkunden (3), in den Schlussfolgerungen des
Rates „Wirtschaft und Finanzen“ vom 8. Mai 2007 (4)
und in der Entschließung des Europäischen Parlaments
zur Finanzdienstleistungspolitik (5) verwiesen.

(7) In ihrer Mitteilung Vermittlung und Erwerb von Finanzwis-
sen (6) kündigte die Kommission unter anderem die Ein-
setzung einer Gruppe aus Experten mit praktischen Er-
fahrungen auf diesem Gebiet an.

(8) Diese Expertengruppe sollte die Aufgabe haben, zum
Austausch und zur Förderung vorbildlicher Praktiken
bei der Vermittlung von Finanzwissen beizutragen und
die Kommission bei ihren Maßnahmen im Bereich Fi-
nanzwissen zu unterstützen.

(9) Die Gruppe sollte sich aus Personen zusammensetzen,
die über Fachkompetenz und Erfahrungen bei der Ver-
mittlung von Finanzwissen verfügen, und ein breites
Spektrum an öffentlichen und privaten Interessengruppen
repräsentieren.

(10) Aus diesem Grund sollte die Expertengruppe „Finanzwis-
sen“ eingesetzt und sollten deren Mandat und Strukturen
festgelegt werden —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Hiermit wird die Expertengruppe „Finanzwissen“, nachstehend
„die Gruppe“ genannt, eingesetzt.

Artikel 2

Aufgaben

Die Gruppe hat folgende Aufgaben:

— Austausch und Förderung empfehlenswerter Praktiken bei
der Vermittlung von Finanzwissen,
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— Unterrichtung der Kommission über die Umsetzung der in
der Mitteilung Vermittlung und Erwerb von Finanzwissen ge-
nannten Grundsätze für anspruchsvolle Schulungspro-
gramme zur Vermittlung von Finanzwissen,

— Unterstützung der Kommission bei der Ermittlung etwaiger
rechtlicher, regulatorischer, administrativer oder sonstiger
Hindernisse für die Vermittlung von Finanzwissen,

— Beratung der Kommission in der Frage, wie sich die festge-
stellten Hindernisse beseitigen lassen,

— Beitrag zur Vorbereitung der in der Mitteilung Vermittlung
und Erwerb von Finanzwissen genannten verschiedenen Initia-
tiven in diesem Bereich sowie zu der für 2010 geplanten
Bewertung dieser Initiativen.

Die Kommission kann die Gruppe zu allen Fragen konsultieren,
die die Vermittlung und den Erwerb von Finanzwissen betreffen.

Artikel 3

Zusammensetzung — Ernennung der Mitglieder

(1) Die Kommission veröffentlicht bei Annahme dieses Be-
schlusses einen Aufruf zur Einreichung von Bewerbungen, der
sich an Behörden der Mitgliedstaaten, Hochschuleinrichtungen,
Finanzdienstleister, Verbraucherverbände und andere Gruppen,
die eventuell Bewerber vorschlagen möchten, richtet. Auch Ein-
zelpersonen können sich bewerben.

(2) Die Mitglieder der Gruppe werden von der Kommission
aus einer Reihe von Experten mit Fachkompetenz und Erfah-
rungen im Hinblick auf die Vermittlung von Finanzwissen er-
nannt. Die Mitglieder werden ad personam ernannt und sind
verpflichtet, die Kommission unabhängig von externen Weisun-
gen zu beraten.

(3) Bewerber, die für geeignet befunden, aber nicht ernannt
wurden, können auf eine Reserveliste gesetzt werden, auf die die
Kommission bei Ausfall eines Mitglieds zurückgreifen kann.

(4) Die Gruppe setzt sich aus höchstens 25 Mitgliedern zu-
sammen.

(5) Es gelten folgende Bestimmungen:

— Die Mitglieder der Gruppe werden für drei Jahre ernannt,
eine Wiederernennung ist möglich. Die Mitglieder der
Gruppe bleiben im Amt, bis sie ersetzt werden oder ihre
Amtszeit endet. Die Amtszeit beginnt mit der ersten Sitzung
der Gruppe.

— Mitglieder, die keinen wirksamen Beitrag zur Arbeit der
Gruppe mehr leisten können, die ihr Amt niederlegen
oder die die in diesem Absatz oder die in Artikel 287 des

Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft fest-
gelegten Bedingungen nicht erfüllen, können für die Restzeit
ihres Mandats ersetzt werden.

— Ad personam ernannte Mitglieder verpflichten sich jedes
Jahr schriftlich, im öffentlichen Interesse zu handeln, und
geben außerdem eine schriftliche Erklärung darüber ab, ob
ein Interessenkonflikt besteht, der ihrer Unabhängigkeit ab-
träglich sein könnte.

— Die Namen der Mitglieder werden im öffentlichen Verzeich-
nis der Expertengruppen und auf der Website der General-
direktion Binnenmarkt und Dienstleistungen bekanntgege-
ben. Die Erfassung und Veröffentlichung der Namen der
Mitglieder erfolgt gemäß der Verordnung (EG) Nr.
45/2001 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbei-
tung personenbezogener Daten.

Artikel 4

Arbeitsweise

(1) Den Vorsitz in der Gruppe führt die Kommission.

(2) Zur Prüfung besonderer Fragen können in Abstimmung
mit der Kommission und auf der Grundlage eines von der
Gruppe festgelegten Mandats Untergruppen eingesetzt werden.
Diese werden aufgelöst, sobald die ihnen gesetzten Ziele erreicht
sind.

(3) Der Vorsitzende kann Beobachter, die bei einem auf der
Tagesordnung stehenden Thema über spezielle Fachkompeten-
zen verfügen, zur Teilnahme an den Arbeiten der Gruppe oder
einer Untergruppe auffordern, sofern dies für nützlich und/oder
erforderlich erachtet wird.

(4) Informationen, die die Teilnehmer bei den Beratungen der
Gruppe oder Untergruppe erhalten und die die Kommission als
vertraulich einstuft, dürfen nicht weitergegeben werden.

(5) Die Sitzungen der Gruppe und der Untergruppen finden
in der Regel gemäß den von der Kommission festgelegten Mo-
dalitäten und Terminen in den Räumlichkeiten der Kommission
statt, die auch die Sekretariatsgeschäfte wahrnimmt. An den
Sitzungen der Expertengruppe und ihrer Untergruppen können
auch andere interessierte Beamte der Kommission teilnehmen.

(6) Die Gruppe gibt sich auf der Grundlage der von der
Kommission angenommenen Standardgeschäftsordnung (1) eine
Geschäftsordnung.

(7) Die Kommission kann auf der Website der GD Binnen-
markt und Dienstleistungen Zusammenfassungen, Schlussfolge-
rungen, Auszüge aus Schlussfolgerungen oder Arbeitsunterlagen
der Gruppe in der jeweiligen Originalsprache veröffentlichen.
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(1) Anhang III des Dokuments SEK(2005) 1004.



Artikel 5

Sitzungskosten

(1) Die für die Gruppenmitglieder und Beobachter im Rah-
men der Tätigkeit der Gruppe anfallenden Reise- und Aufent-
haltskosten werden von der Kommission gemäß den geltenden
Bestimmungen erstattet. Die Tätigkeit der Mitglieder wird nicht
vergütet.

(2) Die Erstattung der Sitzungskosten erfolgt nach Maßgabe
der Mittel, die der betreffenden Dienststelle im Rahmen des
jährlichen Verfahrens der Mittelzuweisung zur Verfügung ge-
stellt werden.

Artikel 6

Inkrafttreten

Dieser Beschluss wird am Tag seiner Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Union wirksam.

Brüssel, den 30. April 2008

Für die Kommission
Charlie McCREEVY

Mitglied der Kommission
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ÜBEREINKÜNFTE

RAT

Information über den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Partnerschaftsabkommens zwischen der
Europäischen Gemeinschaft und der Union der Komoren

Die Europäische Gemeinschaft und die Regierung der Union der Komoren haben einander am 3. Mai 2007
bzw. 6. März 2008 den Abschluss der für das Inkrafttreten des Abkommens erforderlichen Verfahren
notifiziert.

Demnach ist das Abkommen gemäß seinem Artikel 16 am 6. März 2008 in Kraft getreten.
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